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Donnerstag, den 4. Februar 2016

Ausgabe 5/2016

Wir wünschen Ihnen frohe, närrische Tage
Besuchen Sie auch die Fastnachtsumzüge 

 in unserer Verbandsgemeinde:

Wendelsheim Nachtumzug
 am Freitag, den 05.02.2016 
 ab 18.11 Uhr

Stein-Bockenheim Nachtumzug
 am Sonntag, den 07.02.2016 
 ab 18.33 Uhr

Wöllstein Rosenmontagsumzug
 am 08.02.2016 ab 14.11 Uhr

Gau-Bickelheim Umzug am Fastnachtsdienstag,
 am 09.02.2016 ab 14.11 Uhr
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Nach der Befüllung der Kapsel wurde diese in einem sym-
bolischen Akt in einer Aussparung in der Wand verstaut und 
durch den angefertigten Grundstein verschlossen.
Im Anschluss zum offiziellen Teil konnten sich die Gäste 
bei Speis und Trank den Neubau anschauen und sich über 
alle weiteren Fragen rund um das neue Feuerwehrhaus 
informieren. Die von den Kameradinnen und Kameraden 
der Feuerwehr Gau-Bickelheim organisierte Veranstaltung 

wurde von allen Beteiligten sehr positiv aufgenommen und 
unterstreicht einmal mehr den hervorragenden Stellenwert 
der Wehr innerhalb der Gemeinde.
Die Arbeiten am Gerätehaus sollen noch bis zum Sommer 
andauern. Der Förderverein der Wehr beteiligt sich in einem 
nicht unerheblichen Maße finanziell an dem Vorhaben. Im 
Rahmen des Tages der offenen Tür der Gau-Bickelheimer 
Wehr soll dann die offizielle Einweihung stattfinden.

Grundsteinlegung Neubau Feuerwehrgerätehaus Gau-Bickelheim

Am Samstag, dem 23.01.2016 fand im St. Floriansweg 5 in 
Gau-Bickelheim die offizielle Grundsteinlegung des Feuerwehr-
gerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr Gau-Bickelheim statt. 
Zu diesen Feierlichkeiten waren neben den politischen Vertre-
tern der Verbands- und Ortsgemeinde, den am Bau beteiligten 
Firmen, altgedienten Feuerwehrkameraden und der Freiwilli-
gen Feuerwehr Gau-Bickelheim mit allen Abteilungen, auch 
alle interessierten Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen. 
Bürgermeister Gerd Rocker, Wehrführer Frank Mayer, Ortsbür-

germeister Friedrich Janz, die planende Architektin Lucia Müller 
sowie der Wehrleiter der Verbandsgemeinde Ernst Schön ergrif-
fen das Wort und befüllten nacheinander eine Zeitkapsel. Diese 
wurde neben essenziellen Sitzungsniederschriften des Verbands-
gemeinde- und Gemeinderates, die zum Bau des Gerätehauses 
geführt haben, einem Brief der Wehrführung, dem Einladungs-
schreiben und einer Gästeliste, einer Flasche heimischen Weins, 
eines rheinhessisches Kochbuch, einer Bibel sowie einer aktuelle 
Ausgabe des Amtsblatts und der Allgemeinen Zeitung befüllt.
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Termine der Tourist  
Information Alzeyer Land

Gerne teilen wir Ihnen die Termine der Tourist 
Information Alzeyer Land für die Monate Februar 
und März 2016 mit.
Sonntag, 14. Februar 2016 um 18.00 Uhr The-
menführung „Nachtwächter“
Treffpunkt: Rossmarkt
Anmeldung erforderlich bis 12.02.2016
Preis: € 4,00 pro Person

Verschenken Sie doch einen Gutschein zum Valentinstag!
Sonntag, 6. März 2016 um 18.00 Uhr Themenführung „Nachtwächter“
Treffpunkt: Rossmarkt
Anmeldung erforderlich bis 04.03.2016
Preis: € 4,00 pro Person
Info: Frühlingssonntag in Alzey
Anmeldungen nimmt die Tourist Information Alzeyer Land unter 06731 
- 499 364 oder unter touristinfo@alzey.de gerne entgegen.
Das komplette Angebot finden Sie unter www.alzeyer-land.de oder in 
der Broschüre „Gästeführungen & Radtouren 2016“, die auch in der 
Verbandsgemeindeverwaltung in Wöllstein ausliegt.

Der Zweckverband „Erholungsgebiet Rheinhessische Schweiz“ 
will auch in Zukunft seinen Fokus auf ein qualitativ sehr hoch-
wertiges Wanderwegenetz legen. „Dieses Konzept hat sich 
bewährt und wird von den Gästen aus nah und fern sehr gut 
angenommen“, sagte Verbandsvorsteher und Landrat Ernst 
Walter Görisch anlässlich der kürzlich stattgefundenen öffent-
lichen Verbandsversammlung in Wöllstein. In dieser standen 
die Jahresrechnungen von 2009 bis 2014, der Haushalt sowie 
ein Rückblick und Ausblick auf der Tagesordnung. Auf einer 
soliden finanziellen Grundlage könne der Verband auch in die-
sem Jahr wichtige Projekte in Angriff nehmen, freute sich der 
Geschäftsführer des Verbandes, Gerd Rocker, Bürgermeister der 
Verbandsgemeinde Wöllstein. Seit 2014 führen insgesamt vier 
„Hiwweltouren“ als so genannte Prädikatswanderwege durch 
die Weinkulturlandschaft Rheinhessens. Davon führen drei 
durch die Rheinhessische Schweiz. Diese mit dem Deutschen 
Wandersiegel ausgezeichneten Premium-Wege zeichneten sich 
durch eine erstklassige Beschilderung sowie „eine malerische 
Landschaft“ und vielen Sehenswürdigkeiten aus. Ein Schwer-
punkt werde darauf liegen, weitere geeignete Wanderwege in 
der Region touristisch aufzuwerten. So sei noch eine weitere 
neue „Hiwwel-Route“ in der Gemarkung Flonheim, Bornheim 
und Lonsheim durch das „Aulheimer Tal“ geplant. Die „Hiwwel-
touren“ seien insbesondere vom Land Rheinland-Pfalz gefördert 
worden, freute sich Rocker. Der Zweckverband kümmere sich im 
Besonderen dann auch um die Unterhaltung der bestehenden 
Anlagen entlang der Wege wie beispielsweise der Schutzhüt-

ten, der Ruhebänke oder der Grillanlagen. In der „Rheinhessen-
Ausgabe“ des renommierten Reisemagazins „Merian“ erhielt 
die Region jüngst einen Ritterschlag der besonderen Art, indem 
die Rheinhessische Schweiz als schönstes Wanderrevier Rhein-
hessens bezeichnet wurde. Gute Kooperation in Region Fertig 
gestellt wurde jüngst auch der Küstenwanderweg in der Region 
Alzey / Rheinhessische Schweiz. Dieser aus europäischen LEA-
DER-Mitteln bezuschusste Weg werde noch im Frühjahr zusam-
men mit der Stadt Alzey als Kooperationspartner eingeweiht. 
Insgesamt funktioniere die touristische Zusammenarbeit in der 
Region sehr gut, betonte Rocker. Die Verbandsgemeinde Wöll-
stein sei jüngst der touristischen Kooperationsgemeinschaft, 
bestehend aus der Tourist-Info Alzeyer-Land, Stadt Alzey, VG 
Alzey-Land und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des 
Landkreises Alzey-Worms, beigetreten. „Diese interkommunale 
Zusammenarbeit hat sich als sehr effektiv und zukunftsorien-
tiert erwiesen“, sagte Rocker. Weitere Erfolgsprojekte seien 
die „Kneipptretanlage“ im Vorholz und im Bereich des Mühl-
grabens an der Hasselmühle in Wendelsheim. Diese werde gut 
frequentiert sowie regelmäßig gepflegt und unterhalten. Neu 
aufgelegt werden soll in diesem Jahr schließlich auch die Wan-
derkarte, die sehr stark nachgefragt werde. Marco Sussmann 
Kreisverwaltung Alzey-Worms -Persönlicher Referent des Land-
rats- Ernst-Ludwig-Straße 36 55232 Alzey Telefon: 0 67 31-4 08 
- 10 51 Telefax: 0 67 31-4 08 - 10 50 E-Mail: sussmann.marco@
alzey-worms.de Homepage: www.kreis-alzey-worms.de.

„Premium-Wandern“ bleibt im Fokus
Zweckverband „Erholungsgebiet Rheinhessische Schweiz“ blickt zurück und voraus
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Notrufe

 ■ Feuerwehr
Notruf ............................................................................................112

 ■ Polizei
Notruf ............................................................................................110
Polizei Wörrstadt ..........................................................06732/911100

BereitschaftsdieNste

 ■ Ärztlicher Notdienst
Für die Ortsgemeinden Wonsheim, 
Stein-Bockenheim und Wendelsheim zuständig:
Ärztliche Bereitschaftspraxis im DRK Krankenhaus Alzey, 
Kreuznacherstr. 7-9 in 55232 Alzey
Telefon: 116117 (ohne Vorwahl)
Für die Ortsgemeinden Eckelsheim, Siefersheim,
 Wöllstein, Gumbsheim und Gau-Bickelheim zuständig:
Ärztliche Bereitschaftspraxis im Heilig-Geist-Hospital Bingen, 
Kapuzinerstr. 19 in 55411 Bingen
Telefon: 116117 (ohne Vorwahl)
Öffnungszeiten: Montag, Dienstag und Donnerstag, 19.00 Uhr bis 
Folgetag, 07.00 Uhr, Mittwoch, 14.00 bis Donnerstag, 07.00 Uhr
Freitag, 16.00 Uhr bis Montag, 07.00 Uhr
Bei akuten lebensbedrohlichen Notfällen, wie starken Herzbeschwer-
den, Bewusstlosigkeit oder schweren Verbrennungen, muss direkt der 
Rettungsdienst unter der Nummer 112 angefordert werden.
Nähere Informationen siehe www.kv-rlp.de/260557

 ■ Krankenhäuser
Diakonie Bad Kreuznach 0671/6050
St. Marienwörth Bad Kreuznach 0671/3720
Klinitel Gensingen 06727/8900
Giftinformationszentrale Mainz 06131/19240
DRK Krankenhaus Alzey 06731/4070

 ■ „Helfer vor Ort“ 
First Responder-Einheit
Notruf über die Rettungsleitstelle: 
Telefon 19222 oder auch über die 112
Bereitschaftszeiten:
Frw. Feuerwehr Stein-Bockenheim
Unter der Woche von 18.00 - 06.00 Uhr 
Am Wochenende und an Feiertagen 24 Stunden
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Ortsverein Wöllstein
Unter der Woche von 19.00 bis 06.00 Uhr
Am Wochenende und Feiertagen 24 Stunden

 ■ Kinderärzte Notdienst
im Diakonie Krankenhaus Kreuznacher Diakonie (4. OG)
Ringstraße 64, 55543 Bad Kreuznach
Sprechstunden: Mittwoch, 16.00 - 18.00 Uhr
Wochenende/Feiertage, 09.00 - 12.00 Uhr / 16.00 - 18.00 Uhr
Telefon: 0671/605-2401

 ■ Zahnärztlicher Notfalldienst 
im Kreis Alzey

01805/666007 (0,12 € à Minute)
an Wochenenden und Feiertagen
Der für dringende Fälle eingerichtete Wochenend-Notfalldienst 
beginnt Samstag um 08.00 Uhr und endet Montag um 08.00 Uhr. An 
Feiertagen wird analog verfahren.

 ■ Apothekennotdienst-Regelung 
in Rheinland-Pfalz

Ansage des Apothekennotdienstes über landeseinheitliche Rufnummer: 
01805-258825-PLZ

- also zum Beispiel 01805-258825-55597 für Wöllstein -
Kosten aus dem deutschen Festnetz 0,14 €/Min., Mobilfunk-Preise 
abweichend (max. 0,42 €/Min.) Anzeige der notdienstbereiten Apo-
theken im Internet unter www.lak-rlp.de - Die aktuellen Notdienste 
werden auch an der Apotheke ausgehängt.

 ■ Tierärztlicher Bereitschaftsdienst
Heinz Bohn, Tierarzt, In der Krummgewann, 
55597 Wöllstein, Telefon 06703/4646.

Bürgerservice

 ■ Rufbereitschaft Wasserversorgung
Für alle Ortsgemeinden zuständig: Wasserversorgung Rheinhessen-
Pfalz GmbH, Rheinallee 87, Bodenheim, Tel. 06135/6500.
Der Anruf wird über eine Rufweiterschaltung an den zuständigen 
Meister weitergeleitet.

 ■ Rufbereitschaft Abwasserbeseitigung
während der Dienststunden 06703/ 30240 oder 3020, nach Dienst-
schluss und am Wochenende 0175/7287265
Der Bereitschaftsdienst ist nur für Störungen an Hauptkanälen, 
Abwasserpumpstationen, Kläranlage, usw. zuständig.
Bei Verstopfungen an Hausanschlussleitungen (auch im Straßenbe-
reich) wenden Sie sich an entsprechende Fachfirmen, die Sie unter 
der Rubrik „Grubenentleerung“ im Branchenfernsprechbuch finden.

 ■ Rufbereitschaft Strom/Erdgasversorgung
Strom (für alle Ortsgemeinden): 
EWR-Störungsdienst  Tel. 0800 1848800 
Gas (für die OG-Gau-Bickelheim):
EWR-Störungsdienst Tel. 0800 1848800
(für alle übrigen Ortsgem.):
RWE Westnetz Tel. 0800 0793427

 ■  Wertstoffhof 
Der Wertstoffhof Wöllstein, Ostdeutsche Straße (auf dem Gelände der 
Raiffeisenwarengenossenschaft), hat folgende Öffnungszeiten:
1. März bis 30. Sept., dienstags u. donnerstags 16 bis 18 Uhr
1. Okt. bis 28./29. Febr., dienstags u. donnerstags 15 bis 17 Uhr
ganzjährig samstags 08.00 bis 12.00 Uhr.

 ■ Abfahrtszeiten des VG-Busses
jeweils mittwochs
Hinfahrt nach Wöllstein:
08.05 Uhr  Gau-Bickelheim - Rathaus, Am Römer 4
08.15 Uhr Eckelsheim - Bushaltestelle Ortsmitte
08.20 Uhr  Wendelsheim - Rathaus
08.25 Uhr Wonsheim -Rathaus
08.30 Uhr Stein-Bockenheim - Rathaus
08.35 Uhr Siefersheim - Bushaltestelle Ortsmitte
Rückfahrt:
09.55 Uhr Gau-Bickelheim
10.15 Uhr Eckelsheim
 Siefersheim
 Wonsheim
 Stein-Bockenheim
 Wendelsheim
Hin- und Rückfahrt von/nach Gumbsheim nach Bedarf, telef. Anmel-
dung unter 06703/1307

 ■ Zuständige bev. Bezirksschornsteinfeger 
für die Gemeinden Wöllstein, Gumbsheim, Eckelsheim, Siefers-
heim, Wonsheim, Stein-Bockenheim
Hermann Müller, Keltenstraße 3, 55597 Wöllstein
Tel. 06703/4945, Fax 06703/4935
Email woellsteiner-feger@t-online.de
für die Gemeinde Wendelsheim
Karl Reimann, Im Rosengarten 7, 55595 Mandel, Tel. 0671/34656
Email KarlReimann@gmx.de
für die Gemeinde Gau-Bickelheim
Andreas Heckmann, Schulstraße 52, 55595 Hargesheim
Tel. 0671/4831835
Email fegerheckmann@t-online.de

 ■ Gleichstellungsbeauftragte 
Sprechstunde von Anja Reinert-Henn: Erster Donnerstag im Monat, 
17.00 bis 18.00 Uhr oder nach Vereinbarung im Rathaus in der Ernst-
Ludwig-Str. 22, Wöllstein, Tel. 06703/960090 oder priv. 06703/3568

 ■  Bezirksbeamter Polizeiwache 
Sprechstunde: donnerstags von 15 Uhr bis 18 Uhr in der Verbandsge-
meindeverwaltung, Zimmer E 14, Tel. 06703/30212.

 ■ Schiedsmann
Sprechstunden des Schiedsmannes Herrn Franz-Josef Lenges finden 
jeweils am 2. und 4. Donnerstag im Monat zwischen 16.00 und 18.00 
Uhr im Besprechungsraum im 1. OG der Verbandsgemeindeverwal-
tung statt. Anmeldungen bitte unter Tel. 06703-302-0 oder privat 
06703-1444. Stellvertreter Walter Simon, Tel. 015202853468.
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 ■ Schulen
Realschule plus Rheinhessische Schweiz Wöllstein
Schulleiterin: Elena Seiler
Schulrat-Spang-Straße 7-9, 55597 Wöllstein, Tel. 06703 / 93040,
 realschuleplus@woellstein.de
http://www.realschuleplus-woellstein.de

Grundschule „St. Martin“ Gau-Bickelheim
Schulleiterin: Sonja Eschenauer
Pestalozzistraße 5, 55599 Gau-Bickelheim, Tel. 06701 / 2892, 
gs-gaubickelheim@woellstein.de
http://www.gs-gaubickelheim.de

Grundschule „Am Martinsberg“ Siefersheim
Schulleiterin: Christiane Hasselberg

In der Heidenhecke, 55599 Siefersheim, Tel. 06703 / 1663, 
gs-siefersheim@woellstein.de, http://www.gs-siefersheim.de

Grundschule „Am Appelbach“ Wöllstein
Schulleiterin: Andrea Seelig
Eleonorenstraße 83, 55597 Wöllstein, 
Tel. 06703 / 301426, gs-woellstein@woellstein.de
http://www.gs-wöllstein.de

 ■ Bücherschrank Wonsheim
Der öffentliche Bücherschrank der Verbandsgemeinde Wöllstein 
befindet sich am Rathaus Wonsheim und ist jederzeit zugänglich und 
benutzbar. Der Schrank ist mit unterschiedlichster Literatur gut gefüllt, 
es können Bücher entnommen und neue eingestellt werden.

soziale dieNste

 ■ Landesamt für Soziales,  
Jugend und Versorgung

Sprechtage in der Verbandsgemeinde Wöllstein
Die Sprechtage finden alle 2 Monate statt und zwar in den Monaten 
Januar, März, Mai, Juli, September und November jeweils am 2. Mitt-
woch in der Zeit von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr. Telefonische Anmeldung 
und Terminvergabe unter 06703/3020.
An den gleichen Tagen findet nachmittags in der Zeit von 14.00 Uhr 
bis 16.00 Uhr der Sprechtag bei der Verbandsgemeindeverwaltung 
Bad Kreuznach, Rheingrafenstraße 2, 55543 Bad Kreuznach statt, der 
auch von Bürgern aus der Verbandsgemeinde Wöllstein in Anspruch 
genommen werden kann.
Anmeldung unter Tel. 0671/91-0 oder -14. 

 ■ Ev. Sozialstation Wörrstadt-Wöllstein
Häusliche Krankenpflege und Hauswirtschaftliche Versorgung
Die Zentrale in Wöllstein, Schulrat-Spang-Straße 2, ist montags bis 
freitags, von 08.00 bis 17.00 Uhr oder nach Vereinbarung geöffnet. 
Anschließend ist eine Rufumleitung geschaltet.
Telefon-Nr.: 06703/9111-0, Fax: 06703/9111-20
E-Mail-Adresse: kontakt@sozialstation-woerrstadt-woellstein.de, 
Internet: www.sozialstation-woerrstadt-woellstein.de
Kostenlose Sozialberatung und Hilfe bei Antragstellung
Ansprechpartnerin: Lioba Baumeister, Tel.: 06703/9111-17. E-mail: 
lbaumeister@sozialstation-woerrstadt-woellstein.de

 ■ Seniorenbegegnungsstätte  
„Haus Katharina“

mit Betreuung von Montag bis Freitag 08.00 -17.00 Uhr
Max-Planck-Str. 13 in Gau-Bickelheim
Weitere Information unter  Tel. 06703 - 91 11 - 0 

 ■ Caritaszentrum Alzey
Beratung für Frauen in Schwangerschaft und Notsituationen
Termine nach Vereinbarung Tel. 06731/941597
Haus- und Familienpflege Tel. 06731/941598
Betreuungsangebot in der Sonnenblume, donnerstags von 13.30 - 
18.00 Uhr, Niedergasse 2, Erbes-Büdesheim

 ■ Sozialpsychiatrischer Dienst
des Gesundheitsamtes der Kreisverwaltung Alzey-Worms, An der 
Hexenbleiche 36, Alzey. Beratung und Betreuung psychisch kranker 
Menschen und deren Kontaktpersonen.
Information und Terminvereinbarung: Montags bis freitags von 08.30 - 
12.00 Uhr, Tel. 06731/408-6011 u. 6012.
Sprechstunde für Bürger der Verbandsgemeinde Wöllstein: Jeden 
1. Montag im Monat von 13.00 - 15.00 Uhr in der Evangelischen 
Sozialstation Wörrstadt-Wöllstein in Wöllstein, Schulrat-Spang-Str. 
2. Anmeldung möglich, aber nicht notwendig unter der Rufnummer 
06731 / 408-6062.

 ■ Ambulanter Hospizdienst
Der Hospizdienst engagiert sich für Menschen in der letzten Lebens-
phase und für deren Angehörige. Wir arbeiten ehrenamtlich und jeder 
kann den Dienst kostenlos in Anspruch nehmen ohne Ansehen der 
Konfession, der Kirchenzugehörigkeit oder der Nationalität.
Einsatzleitung: 

- für die Pfarrgruppe Wißberg:
 Marianne Groben, Burggasse 24,  

55599 Gau-Bickelheim, Tel.: 06701/573
- für die Pfarrgruppe Rheinhessische Schweiz:
 Margot Haubs, Römerring 4, 55597 Wöllstein, Tel. 06703/960379.

 ■ Arbeiterwohlfahrt
Altenhilfe - Mobiler Sozialer Hilfsdienst - Krankenpflege - Haus- und 
Familienpflege - Erholung- Jugendarbeit und Beratung - Kleiderkammer.
AWO-Sozialstation
Schwerstkrankenpflege, Pflege behinderter und alter Menschen, 
Behandlungspflege, Familienpflege, Pflegeeinsätze (nach § 37 III SGB 
IX). Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Alzey-Worms e.V., Hellgasse 20 
55232 Alzey, Telefon 06731/7800
Ortsvereine:
Wendelsheim:1. Vors. Karl Walther, Am Pfortweg 1 Tel. 06734/8736, 
Fax 962450, awowalther@aol.com
Verleih von Kinder-Hüpfburgen, Verkaufsständen, Eistheke, Notruf-
Geräte, Vollautomatik-Krankenbetten, Festzelt 4 x 12 m, Altkleider-
Annahmestelle, Hilfe bei Wohnungsauflösung, Senioren-Nachmittage, 
Senioren-Tanzgruppe, Senioren-Gymnastik, Senioren-Singgruppe
Wöllstein: 1. Vors. Elsbeth Horn, Flonheimer Str. 21, Tel. 06703/1668,
- Verleih von Rollstuhl, jeden 1. Mittwoch im Monat Seniorentreffen: 
14:30 Uhr im Raum der Verbandsgemeinde, Bahnhofstraße
Wonsheim: 1. Vors. Emmi Schön, Am Sonnenberg 7, 55599 Wons-
heim, Tel. 06703/2525.
Verleih von Rollstühlen, Altkleider-Annahme, Hilfe bei Haushaltsauflö-
sungen, Seniorennachmittage, Notruf-Geräte
Soniorenzentrum Wörrstadt, Humboldstraße 3, 55286 Wörrstadt, 
Telefon: 06732/9140, Fax 06732/914199
seniorenzentrum.woerrstadt@awo-rheinland.de

 ■ Diakonisches Werk
Telefon 06731/9503-0
Fax 06731/950311
Email dw-alzey@dwwa.de
Erziehungsberatung, Jugendberatung, Suchtberatung Schwangeren-
beratung, Lebensberatung, Erholungshilfe
Treffen von Selbsthilfegruppen im Bereich der Suchtkrankenhilfe:
montags: Freundeskreisgruppe für Betroffene 19.30 - 21.00 Uhr
1. und 3. Mittwoch im Monat: Selbsthilfegruppe 
für Angehörige 19.30 - 21.00 Uhr
mittwochs: Freundeskreis für Betroffene und Angehörige 19.30 - 21.00 
Uhr in Wörrstadt, Herrmannstr. 45 (Ev. Gemeindehaus)
Männerrunde
Gesprächskreis für Männer zu Alltagssorgen, 
Lebenskrisen, Partnerschaft, Familie, Beruf…
donnerstags alle 14 Tage in geraden Kalenderwochen 19.00 - 21.00 Uhr

 ■ Notruf und Beratung für vergewaltigte 
Frauen und Mädchen

Mainz, Walpodenstr. 10, 55116 Mainz, Tel. 06131-221213, Fax: 06131-
229222, E-Mail: notruf@frauenzentrum-mainz.de
web. www.frauennotruf-mainz.de

 ■ Jugend- und Drogenberatungsstelle
Die Jugend- und Drogenberatungsstelle befindet sich in der Schloß-
gasse 11, 55232 Alzey, Tel.-Nr. 06731/1372 und 7689, Öffnungszeiten 
sind Mo. - Do. 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr, Fr. 09.00 - 
12.00 Uhr und nach Vereinbarung.
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 ■ ILCO-Gruppe
Die Selbsthilfegruppe für Menschen mit künstlicher Harn- und Darm-
ableitung trifft sich jeden vierten Donnerstag eines Monats, um 16.00 
Uhr, in Bad Kreuznach, im Krankenhaus St. Marien-Wörth Cafeteria 
der Bediensteten. Ansprechpartner: Dieter Kaul, Hauptstraße 50a, 
55546 Hackenheim, Tel. 0671/66073.

 ■ Sozialverband VdK - Kreisverband Alzey
Schwerpunkte unserer sozialrechtlichen Hilfe Renten- und Schwerbe-
hindertenrecht, Kranken-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung, Pfle-
geversicherung, Alten- und Sozialhilfe, Soziales Entschädigungsrecht, 
Patientenschutz und Patientenberatung usw.
Rodensteiner Straße 3, Alzey
Sprechstunden: 
Montag 08.30 - 12.00 und 14.00 - 18.00 Uhr, 
Donnerstag 08.30 bis 12.00 Uhr und nach Vereinbarung
Tel.: 06731/548797-0 und Fax 06731/548797-90
Ortsverband Gau-Bickelheim: Tel. 06701/7404
1. Vorsitzender Wilhelm Inboden, Kreuzgasse 7
Ortsverband Wöllstein: Tel. 06703/305875 und 847
1. Vorsitzender Heinrich Frohnhöfer, Kreuzstraße 23

 ■ ASH Alzey-Worms e.V.
Kostenfreie Sprechstunde für Jugendliche bis 25 Jahren
Beratung zu allen Fragen der Ausbildung, Arbeit
Jugendscout
Verbandsgemeinde Wöllstein, Bahnhofstr.10
jeden 2.und 4. Montag im Monat: 10.00 - 12.00 Uhr
Beratung durch Frau Koblischeck, Dipl.-Sozialarbeiterin
Termine nach Vereinbarung 0162 544 05 31
www.ash-alzey.de, jugendscouts@ash-alzey.de
Träger: ASH- Arbeitslosen-Selbsthilfe Alzey-Worms e.V.
Das Projekt wird von EU, ESF, Land, Kreis und Jobcenter Alzey-
Worms unterstützt.

 ■ Frauenselbsthilfe nach Krebs e.V.
Treffen jeden 1. Mittwoch im Monat 18 Uhr im Mehrgenerationenhaus, 
Haus der Familie, Schloßgasse 13, 55232 Alzey,
Kontakt: Tel. 06731-8923053 E-Mail: marita.debnar-fsh@gmx.de

 ■ Selbsthilfegruppe für Menschen mit 
Depressionen

Mehrgenerationenhaus, Schlossgasse 13, Alzey
Jeden 2. und 4. Dienstag im Monat 19.00 – 21.00 Uhr.
Informationen beim Sozialpsychiatrischen Dienst des Gesundheits-
amtes der Kreisverwaltung Alzey-Worms unter der Rufnummer 06731 
/ 408-6121 

 ■ Fibromyalgie-Selbsthilfegruppe  
Alzey und Umgebung

Treffen jeden 1. Mittwoch (Werktag) und darauffolgenden Samstag 
(Werktag) im Monat, jeweils von 14.00 bis ca.16.00 Uhr in der Ev. 
Sozialstation, Josselinstr.3 in Alzey (vor Erstbesuch bitte anmelden).
Kontakt:  M. Rothenmeyer Tel.: 06734/961177
 V. Senftleber Tel.: 06355/955891

 ■ Wöllsteiner Tischlein e.V.
Bahnhofstr. 1, 55597 Wöllstein
Ausgabe von Lebensmitteln an bedürftige Menschen
Öffnungszeit: mittwochs von 09.00 - 12.00 Uhr
Kontakt: Krüger, Tel.: 06703/961527
e-mail: woellsteiner-tischlein@gmail.com
Ausgabe und Annahme von Kleidung: Kleiderkammer
Frau Gaul, Schulrath-Spangstr. 7 - 9, 55597 Wöllstein
(RS-Plus Turnhalle 1. OG)
Öffnungszeit: dienstags von 16.00 - 18.00 Uhr
Tel.: 0151/58846438

 ■ Pflegestützpunkt Wörrstadt / Wöllstein
Kostenlose und trägerneutrale Beratung für hilfe- und pflegebe-
dürftige Menschen und deren Angehörige. Hausbesuche möglich.
Rheingrafenstraße 4 - 6, 55286 Wörrstadt
Ans prechpartner:
Sabine Theis, Tel.: 06732/ 93 29 484
Mail: sabine.theis@pflegestuetzpunkte.rlp.de
Grit Willig, Tel.: 06732/ 93 29 495
Mail: grit.willig@pflegestuetzpunkte.rlp.de
Fax: 06732/93 29 496
Offene Sprechstunde jeden 1. Dienstag im Monat von 9.30 bis 11.00 
Uhr im Haus der Begegnung, Alzeyer Straße 18, 55597 Wöllstein.

 ■ ZEITBANK Wöllstein und Umgebung e.V. 
„Zeit geben und Zeit nehmen“ 

Die Mitglieder der Zeitbank unterstützen sich gegenseitig. 
Wir informieren Sie gerne. 
Telefon: 06703 - 30 79 30 Frau Kämmerer oder 
Telefon: 06703 - 3101 Frau Brandt 
E-Mail: Zeitbank@gmx.de 

 ■ Gemeindeschwester plus
Sie möchten solange es geht zu Hause wohnen, aber der Alltag ist manch-
mal beschwerlich? Dann wenden Sie sich vertrauensvoll an die Ansprech-
partnerin für hochbetagte Bürgerinnen und Bürger über 80 Jahre:
Frau Maria Di Geraci-Dreier
PSP Wörrstadt/Wöllstein
Rheingrafenstraße 4 - 6
55286 Wörrstadt
Tel.: 0175-1168907

Verbandsgemeinde
WöllsteiN
Bürgermeister gerd rocker
Bahnhofstraße 10 oder Postfach 45, 55597 Wöllstein
Tel. 06703/302-0, Fax 06703/302-14
E-Mail VG-Verwaltung: info@vg-woellstein.org
E-Mail Amtsblatt: amtsblatt@vg-woellstein.org
Sprechstunden: montags - freitags 8.00 bis 12.00 Uhr
                           donnerstags 14.00 bis  18.00 Uhr
www.woellstein.de

amtliche Bekanntmachungen

Amtsgericht Alzey
Aktenzeichen: K 7/2013  11. Dezember 2015

Terminsbestimmung
Im Wege der Zwangsvollstreckung sollen am 01.03.2016 um 13:00 
Uhr Gerichtsstelle Alzey, Schloßgasse 32, Zimmer 114 die nachfol-
genden Grundstücke versteigert werden: 
Grundbuch von Gau-Bickelheim Blatt 1274 
lfdNr.  Fl.  Nr.  Beschreibung  Größe 
15  7  69/4  Betriebsfläche, 
   Landwirtschaftsfläche 
   Im Klauer  2752 qm
16  11  45  Landwirtschaftsfläche 
   An der Heerstraße  2143 qm
(gem. Gutachten handelt es sich um: ) 
Der Wert des Grundstücks wurde festgesetzt wie folgt: 
BVNr. 15 Flur 7 Nr. 69/4 auf 1,-€ 
gem. Gutachten: landwirtschaftliches Grundstück mit Gülletank; 
belastet mit Altlasten und Abfall; teilweiser Überbau zulasten des 
Nachbargrundstücks 
BVNr. 16 Flur 11 Nr. 45 auf 3.500,-€ 
gem. Gutachten: landwirtschaftliches Grundstück 
Internet-Infos: http://versteigerungspool.de 
Aufforderung 
Ist ein Recht im Grundbuch nicht vermerkt oder wird ein Recht später 
als der Versteigerungsvermerk eingetragen, so muss der Berechtigte es 
spätestens im Versteigerungstermin vor der Aufforderung zur Abgabe 
von Geboten anmelden. Er muss das Recht glaubhaft machen, wenn 
der Gläubiger widerspricht. Anderenfalls wird das Recht im gerings-
ten Gebot nicht berücksichtigt und bei der Verteilung des Versteige-
rungserlöses dem Anspruch des Gläubigers und den übrigen Rechten 
nachgesetzt. Es ist zweckmäßig schon 2 Wochen vor dem Termin eine 
genaue Berechnung der Ansprüche an Kapital, Zinsen und Kosten der 
Kündigung und der Befriedigung aus dem Grundstück bezweckenden 
Rechtsverfolgung mit Angabe des beanspruchten Ranges schriftlich 
einzureichen oder zur Protokoll der Geschäftsstelle zu erklären. Wer 
ein Recht hat, das der Versteigerung des Grundstücks, Erbbaurechts 
oder des nach §55 ZVG mithaftenden Zubehörs entgegensteht, wird 
aufgefordert, die Aufhebung oder einstweilige Einstellung des Verfah-
rens zu erwirken, bevor das Gericht den Zuschlag erteilt. Geschieht 
dies nicht, so tritt für das Recht der Versteigerungserlös an die Stelle 
des versteigerten Grundstücks. Eine Grundschuld oder Rentenschuld, 
die nach den Regeln über das geringste Gebot bestehen bleibt und für 
die der Schuldner auch persönlich haftet geht mit der der ihr zugrun-
deliegenden persönlichen Forderung auf den Ersteher nur über, wenn 
der Schuldner spätestens im Versteigerungstermin vor der Aufforde-
rung zur Abgabe von Geboten die gegen ihn bestehende Forderung 
unter Angabe ihres Betrages und Grundes anmeldet und auf Ver-
langen des Gerichts oder eines Beteiligten glaubhaft macht (§ 53 II 
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ZVG). Die von dem Gläubiger dem Eigentümer oder von diesem dem 
Gläubiger erklärte Kündigung einer Hypothek, einer Grundschuld oder 
einer Rentenschuld ist dem Ersteher gegenüber nur wirksam, wenn 
sie spätestens in dem Versteigerungstermine vor der Aufforderung zur 
Abgabe von Geboten erfolgt und bei dem Gericht angemeldet worden 
ist. Das Gleiche gilt von einer aus dem Grundbuch nicht ersichtlichen 
Tatsache, infolge deren der Anspruch vor der Zeit geltend gemacht 
werden kann (§ 54 ZVG).
Rechtsmittelbelehrung: 
Die Terminsbestimmung ist nicht anfechtbar § 216 II ZPO (Musilak 
ZPO Rn 11), § 95 ZVG. Daher ist gem. § 11 RpflG das Rechtsmit-
tel der Erinnerung gegeben. Die Erinnerung ist innerhalb einer Frist 
von zwei Wochen einzulegen ist. Die Frist für die Beschwerde beginnt 
mit der Zustellung und ist ist schriftlich beim Amtsgericht Alzey - 
Schlossgasse 32, 55232 Alzey einzulegen. Sie kann auch auch zu 
Protokoll der Geschäftsstelle eingelegt werden. Die Erinnerung muss 
die Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung enthalten und soll 
begründet werden. 
Sollte die Erinnerung zurück gewiesen werden, muss der Beschwer-
deführer damit rechnen, dass ihm die Kosten des Verfahrens auferlegt 
werden. 

Amtsgericht Alzey, den 11.12.2015 
- K 7/13 - 

Amtsgericht Alzey
Aktenzeichen: K 9/2013  11. Dezember 2015

Terminsbestimmung
Im Wege der Zwangsvollstreckung sollen am 01.03.2016 um 13:00 
Uhr Gerichtsstelle Alzey, Schloßgasse 32, Zimmer 114 die nachfol-
genden Grundstücke versteigert werden: 
Gau-Bickelheim Blatt 1492 
lfdNr.  Fl.  Nr.   Beschreibung  Größe
 4  7  68/2  Betriebsfläche, 
    Landwirtschaftsfläche 
    Im Klauer  1150 qm
 5  7  67/2  Betriebsfläche, 
    Landwirtschaftsfläche 
    Im Klauer  934 qm
 6  7  66/2  Landwirtschaftsfläche 
    Im Klauer  2177qm
 8  7  72  Gebäude- und Freifläche 
    Jakobshof  5547 qm
 9  7  70/7 Gebäude- und Freifläche 
    Jakobshof  4189 qm
Der Wert der Grundstücke wurde festgesetzt wie folgt: 
lfdNr.  Fl. Nr.   Beschreibung  Größe
 4  7  68/2  Betriebsfläche, 
    Landwirtschaftsfläche 
    Im Klauer  1150 qm
Verkehrswert: 500 €
Gem. Gutachten: Ackerland; Altlasten und Abfälle; teilweise überbaut 
von BVNr. Fl. 7 Nr. 69/4 Bl. 1274 K 7/2013 
 5  7  67/2  Betriebsfläche, 
    Landwirtschaftsfläche 
    Im Klauer  934 qm
Verkehrswert: 1.200 € 
Gem. Gutachten: Ackerland; Altlasten und Abfälle 
 6  7  66/2  Landwirtschaftsfläche 
    Im Klauer  2177qm
Verkehrswert: 3.700€ 
Gem. Gutachten: Ackerland; 
 8  7  72  Gebäude- und Freifläche 
    Jakobshof  5547 qm
Verkehrswert: 445.000 € 
Gem. Gutachten: wirtschaftliche Einheit mit BVNr. 9; Doppelhaus A 
und Einfamilienhaus B mit Büroanbau; wirtschaftliche Versorgung und 
Zugung über BVNr. 9 
 9  7  70/7  Gebäude- und Freifläche 
    Jakobshof  4189 qm
Verkehrswert: 1,- € 
Gem. Gutachten: Gas, Strom, Wasser und Heizungsanlage für BV Nr. 
8 u. 9; ehemalige Schweinemast und Futterküche Futterküche; belas-
tet mit Altlasten und Abfall. wirtschaftliche Einheit mit BVNr. 8 
Internet-Infos: http://versteigerungspool.de 
Aufforderung 
Ist ein Recht im Grundbuch nicht vermerkt oder wird ein Recht später 
als der Versteigerungsvermerk eingetragen, so muss der Berechtigte es 
spätestens im Versteigerungstermin vor der Aufforderung zur Abgabe 
von Geboten anmelden. Er muss das Recht glaubhaft machen, wenn 
der Gläubiger widerspricht. Anderenfalls wird das Recht im gerings-
ten Gebot nicht berücksichtigt und bei der Verteilung des Versteige-
rungserlöses dem Anspruch des Gläubigers und den übrigen Rechten 
nachgesetzt. Es ist zweckmäßig schon 2 Wochen vor dem Termin eine 
genaue Berechnung der Ansprüche an Kapital, Zinsen und Kosten der 

Kündigung und der Befriedigung aus dem Grundstück bezweckenden 
Rechtsverfolgung mit Angabe des beanspruchten Ranges schriftlich 
einzureichen oder zur Protokoll der Geschäftsstelle zu erklären. Wer 
ein Recht hat, das der Versteigerung des Grundstücks, Erbbaurechts 
oder des nach § 55 ZVG mithaftenden Zubehörs entgegensteht, wird 
aufgefordert, die Aufhebung oder einstweilige Einstellung des Verfah-
rens zu erwirken, bevor das Gericht den Zuschlag erteilt. Geschieht 
dies nicht, so tritt für das Recht der Versteigerungserlös an die Stelle 
des versteigerten Grundstücks. Eine Grundschuld oder Rentenschuld, 
die nach den Regeln über das geringste Gebot bestehen bleibt und für 
die der Schuldner auch persönlich haftet geht mit der der ihr zugrun-
deliegenden persönlichen Forderung auf den Ersteher nur über, wenn 
der Schuldner spätestens im Versteigerungstermin vor der Aufforde-
rung zur Abgabe von Geboten die gegen ihn bestehende Forderung 
unter Angabe ihres Betrages und Grundes anmeldet und auf Ver-
langen des Gerichts oder eines Beteiligten glaubhaft macht (§ 53 II 
ZVG). Die von dem Gläubiger dem Eigentümer oder von diesem dem 
Gläubiger erklärte Kündigung einer Hypothek, einer Grundschuld oder 
einer Rentenschuld ist dem Ersteher gegenüber nur wirksam, wenn 
sie spätestens in dem Versteigerungstermine vor der Aufforderung zur 
Abgabe von Geboten erfolgt und bei dem Gericht angemeldet worden 
ist. Das Gleiche gilt von einer aus dem Grundbuch nicht ersichtlichen 
Tatsache, infolge deren der Anspruch vor der Zeit geltend gemacht 
werden kann (§ 54 ZVG).
Rechtsmittelbelehrung: 
Die Terminsbestimmung ist nicht anfechtbar § 216 II ZPO (Musilak 
ZPO Rn 11), § 95 ZVG. Daher ist gem. § 11 RpflG das Rechtsmit-
tel der Erinnerung gegeben. Die Erinnerung ist innerhalb einer Frist 
von zwei Wochen einzulegen ist. Die Frist für die Beschwerde beginnt 
mit der Zustellung und ist ist schriftlich beim Amtsgericht Alzey - 
Schlossgasse 32, 55232 Alzey einzulegen. Sie kann auch auch zu 
Protokoll der Geschäftsstelle eingelegt werden. Die Erinnerung muss 
die Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung enthalten und soll 
begründet werden.  Sollte die Erinnerung zurück gewiesen werden, 
muss der Beschwerdeführer damit rechnen, dass ihm die Kosten des 
Verfahrens auferlegt werden. 

Amtsgericht Alzey, den 11.12.2015 
- K 9/13 - 

Niederschrift über die 10. Sitzung  
des Verbandsgemeinderats Wöllstein

- Öffentlicher Teil -
Datum:  8. Dezember 2015
Ort:  Sitzungssaal der Verbandsgemeindeverwaltung 

Wöllstein
Beginn:  18.00 Uhr
Ende:  19.45 Uhr
I. Anwesenheitsliste
Bürgermeister: 
Rocker, Gerd 
Beigeordnete:
1. Beig. Huckle, Thomas 
2. Beig. Jung, Ludwig 
3. Beig. Heckmann, Oliver (o. RM) 
Ratsmitglieder:
SPD:
Brüchert, Johannes 
Dr. Gerhardt, Günther 
Hollenbach, Peter 
Krieg, Sabine
Mees, Siegbert 
Rathgeber, Hans Achim 
Reinert-Henn, Anja, entschuldigt 
Scharbach, Ernst, entschuldigt 
Hintze, Volker 
CDU:
Bunn, Gernot 
Engert, Jaqueline, entschuldigt 
Fischborn, Mike, entschuldigt 
Janz, Friedrich 
Jung, Hansjörg, entschuldigt 
Lechthaler, Hans-Günther 
Müller, Lucia 
Pfeiffer, Gerhard
Schnabel, Alfons 
Schnabel, Sebastian
FWG:
Emrich, Karsten, entschuldigt 
Haas, Rudolf
Kilian, Hans Ludwig
Schwarz, Ernst-Friedrich
Grüne:
Mannsdörfer, Karin 
Lammers, Dirk 
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FDP:
Pitthan, Thomas
Ortsbürgermeister (o. RM):
Bäder, Hans Friedrich 
Eich, Rudolf, entschuldigt 
Kröhnert, Karl 
(Kinder, Annerose 1. Beigeordnete) 
von der Verwaltung:
Castor, Klaus ( Schriftführer)
Tagesordnung
I. Öffentlicher Teil
TOP 1  Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2016
 mit Investitionsprogramm für die Jahre 2015 bis 

2019
  - Beratung und Beschluss -
TOP 2  Neubau Feuerwehrgerätehaus Gau-Bickelheim;
 Auftragsvergaben
 2.1 WC-Trennwände 
 2.2 Sanitärarbeiten
 - Beratung und Beschluss -
TOP 3  Einführung der Ehrenamtskarte
 - Beratung und Beschluss -
TOP 4  Mitteilungen und Anfragen
Bürgermeister Gerd Rocker eröffnet die Sitzung um 18.00 Uhr, begrüßt 
die Anwesenden und stellt fest, dass mit Schreiben vom 27.11.2015 
form- und fristgerecht zur Sitzung eingeladen wurde und der Rat 
beschlussfähig versammelt ist.
Mit Schreiben vom 02.12.2015 wurde die Tagesordnung um den 
Tagesordnungspunkt „Grundstücksangelegenheiten“ im nichtöffent-
lichen Teil ergänzt. In der vorausgegangenen Besprechung der Frak-
tionsvorsitzenden und Beigeordneten wurde angeregt, einen neuen 
Tagesordnungspunkt 4 „Erneuerung der Heizungsanlage in der Schul-
turnhalle Realschule Plus Wöllstein“ einzufügen. Mit der Ergänzung 
der Tagesordnung ist der Rat einstimmig einverstanden. Durch die neu 
hinzugekommenen Tagesordnungspunkte verschieben sich die bishe-
rigen Beratungspunkte entsprechend.
I. Öffentlicher Teil
TOP 1 Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2016
mit Investitionsprogramm für die Jahre 2015 bis 2019
- Beratung und Beschluss -
Bürgermeister Gerd Rocker verweist auf die vorliegenden Unterlagen 
und die bisherigen, umfangreichen Beratungen in den Ausschüssen 
und im Rat.
Zum vorliegenden Haushaltsplan und der Haushaltssatzung 2016 mit 
dem entsprechenden Investitionsprogramm für die Jahre 2015 bis 
2019 erläutert Bürgermeister Rocker wie folgt. Der Ergebnishaushalt 
ist mit rund 8.8 Millionen Euro ausgeglichen. Bei einem Volumen im 
Finanzhaushalt in Höhe von rund 5,4 Millionen Euro ergibt sich ein 
Gesamtüberschuss in Höhe von 70.000,— €. Zum Ausgleich des 
Ergebnishaushaltes ist eine Entnahme aus der sogenannten Stabili-
sierungsrücklage in Höhe von rund 460.000 € erforderlich. Die Ver-
bandsgemeindeumlage kann mit 31 Prozentpunkten beibehalten 
werden und ist damit die niedrigste VG-Umlage im gesamten Kreis-
gebiet. Über eine moderate Steigerung der Umlage muss in den 
kommenden Jahren nachgedacht werden. Zunächst sollte jedoch die 
Umlagestabilisierungsrücklage von derzeit rund 1.15 Millionen Euro 
auf einen vertretbaren Betrag zurückgeführt werden.
Die Einnahmesituation der Ortsgemeinden, was die Steuereinnahmen 
anbelangt, ist nach wie vor sehr erfreulich und ansteigend, was zu 
einer Steigerung des Umlagepunktes von 109 auf 111.000 € geführt 
hat. Auch was die Finanzkraft der Gemeinden anbelangt, nimmt die 
VG Wöllstein bezogen auf die Einwohnerzahl eine Spitzenposition im 
Landkreis ein. Zu Sanierung, Umbau und evtl. Erweiterung des Ver-
waltungsgebäudes sind im neuen Haushalt 60.000,— € für Planungs- 
und Ingenieurleistungen eingestellt. Zur Abwicklung der Maßnahme 
ist die befristete Einstellung eines Bauingenieurs vorgesehen. Die 
Sanierungsmaßnahmen sollen im Jahr 2017 zur Ausführung kommen. 
Dementsprechend sind Verpflichtungsermächtigungen mit einem 
Betrag von 3 Mio. Euro (grobe Schätzung) veranschlagt.
Für die Schlussfinanzierung des Feuerwehrgerätehauses Gau-Bickel-
heim stehen 250.000 € zu Buche. Für die Rückübertragung des alten 
Feuerwehrgerätehauses an die Ortsgemeinde Gau-Bickelheim sind 
keine Einnahmen veranschlagt. Die Begründung hierzu und die Rück-
übertragungsmodalitäten werden Beratungsgegenstand in einer der 
nächsten Sitzungen sein. Für die Neubeschaffung von Fahrzeugen 
für die Feuerwehren Gau-Bickelheim (MZF) und Wöllstein (MLF) sind 
insgesamt 364.000 € vorgesehen, denen Einnahmen aus Zuschüssen 
von 47.000,— € gegenüber stehen. Weiterhin veranschlagt sind Pla-
nungskosten für die Sanierung oder den Neubau eines Feuerwehrge-
rätehauses in Wöllstein mit 50.000,— €. Ein Betrag in gleicher Höhe 
steht als Merkposten für die Übernahme des Feuerwehrgerätehauses 
Eckelsheim von der Ortsgemeinde bereit.
262.000,— € wurden bereits im Haushaltsjahr 2015 mit einem Sperr-
vermerk für den Bau einer Mensa bzw. eines Speisesaales an der 
Grundschule am Martinsberg in Siefersheim eingestellt.

Um alle Aufgaben erledigen zu können, ist eine sowohl quantitativ als 
auch qualitativ gute Personalausstattung erforderlich. So wurden die 
entsprechend dem vorliegenden Personalbedarfsgutachten erforder-
lichen Stellen im Stellenplan vorgesehen und finanziert. Zusätzlich 
wurde eine Stelle im Bereich des Ordnungsamtes für die Betreuung 
und verwaltungsmäßige Abwicklung des Mehrbedarfs im Rahmen 
der Flüchtlingssituation ausgewiesen. Eine weitere Stelle im Bereich 
des Bauamtes für die Wahrnehmung der Bauherrenfunktion im Rah-
men der vorgesehenen Sanierung des Verwaltungsgebäudes und 
zur Abwicklung verschiedener Projekte in den Ortsgemeinden wurde 
ebenfalls eingeplant. Die Personalkosten steigen gegenüber den Plan-
ansätzen 2015 um rund 7,45 %. Trotz der vorgesehenen planmäßigen 
Stellenmehrungen, liegen die Personalausgaben bezogen auf die Ein-
wohner deutlich unter dem Landesdurchschnitt. Wichtig ist es nun-
mehr, qualifiziertes Personal zu finden und einzustellen und zum einen 
vorhandene Rückstände in der Arbeitserledigung zu kompensieren 
und zum anderen den gesteigerten Anforderungen der Bürgerinnen 
und Bürger als auch der Gemeinden Rechnung tragen zu können.
Eine große Unbekannte im vorliegenden Haushalt ist die Entwicklung 
der anteiligen Kosten im Bereich der Sozialhilfe, dies vor dem Hin-
tergrund der sukzessiven Anerkennung der Asylbewerber und damit 
Wegfall der Leistungen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz. Bei 
zu erwartender Arbeitslosigkeit werden nach Antragstellung Leistun-
gen nach dem SGB II gewährt, die teilweise durch die Gemeinden 
zu tragen sind. Der stellvertretende Abteilungsleiter der Finanzabtei-
lung, Wolfgang Lang, stellt das Zahlenwerk anhand einer Präsenta-
tion noch einmal detailliert vor und gibt hierzu die entsprechenden 
Erläuterungen. Fraktionsvorsitzender Alfons Schnabel (CDU) signa-
lisiert grundsätzlich Zustimmung seiner Fraktion zu dem vorgeleg-
ten Haushaltsplan, mahnt aber die Aufarbeitung der Rückstände in 
der Verwaltung an und erachtet es als dringend notwendig, die nun 
ausgewiesenen Stellen in der Verwaltung zügig zu besetzen. Für die 
nächsten drei bis vier Jahre sehe man nicht unbedingt die Notwen-
digkeit, einer Umlagen Erhöhung, vorausgesetzt, die Grundlagen für 
die Berechnung ändern sich nicht massiv. Auch den vorgesehenen 
Investitionen könne man zustimmen. Fraktionsvorsitzender Schnabel 
betrachtet in diesem Zusammenhang anhand von einigen Beispielen, 
das auslaufende Haushaltsjahr 2015 und betrachtet vorausschauend 
das neue Haushaltsjahr 2016.
Für die SPD-Fraktion stellt Ratsmitglied Peter Hollenbach ebenfalls 
in Aussicht, Haushaltsplan, Haushaltssatzung und Investitionspro-
gramm zuzustimmen. Für seine Fraktion sei es entscheidend, dass 
die Umlage bei 31 Prozentpunkten stabil bleibt. Aus der vorliegenden 
Planung sei ersichtlich, dass noch gewisse Reserven vorhanden sind. 
Genaueres könne jedoch hier nicht prognostiziert werden, da die Jah-
resabschlüsse ab 2010 noch nicht vorliegen. Begrüßt wird auch die 
vorgesehene Personalverstärkung zur Leistungssteigerung der Ver-
waltung. Erfreulich sei, dass die Steuerkraft der Verbandsgemeinde 
weiterhin auf hohem Niveau sei. Man gehe ebenfalls davon aus, dass 
unter normalen Umständen allenfalls eine moderate Erhöhung der 
Verbandsgemeindeumlage zu erwarten sei. Auch die vorgesehenen 
Investitionen werden mitgetragen. Insgesamt werde die SPD-Fraktion 
dem neuen Haushalt zustimmen. Die Fraktionsvorsitzenden Haas 
(FWG), Lammers (Bündnis 90 Die Grünen) und Ratsmitglied Pitthan 
(FDP) vertreten im Wesentlichen die gleiche Auffassung wie die Vor-
redner und signalisieren ebenfalls Zustimmung zu Haushaltsplan, 
Haushaltssatzung und Investitionsprogramm.
Ratsmitglied Lechthaler kündigt an, dem vorliegenden Zahlenwerk 
seine Zustimmung nicht zu erteilen und begründet dies damit, dass 
schon im Haushaltsjahr 2015 die effektiven Personalkosten um 
465.000,—€ weit unter den Planansätzen liegen und diese erhebliche 
Differenz nun im neuen Haushaltsjahr noch einmal gesteigert werden 
soll. Bei einer realistischeren Veranschlagung der Personalkosten sei 
ein Eingriff in die Rücklage in der vorgesehenen Größenordnung nicht 
erforderlich. Deshalb könne er dem Haushaltsplan in dieser Form 
nicht zustimmen und werde sich der Stimme enthalten.
Beschluss:
Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2016 mit Investitionsprogramm 
für die Jahre 2015 bis 2019 werden bei einer Stimmenthaltung ein-
stimmig angenommen.
TOP 2 Neubau Feuerwehrgerätehaus Gau-Bickelheim;
Auftragsvergaben
2.1 WC-Trennwände 
2.2 Sanitärarbeiten
- Beratung und Beschluss -
Ratsmitglied Lucia Müller ist für dieses Bauvorhaben als Architektin 
beauftragt. Es liegen deshalb Ausschließungsgründe im Sinne der 
Gemeindeordnung vor. Frau Müller verlässt den Beratungstisch und 
nimmt im Zuschauerraum Platz.
TOP 2.1 Gewerk 18: WC-Trennwände
Sachdarstellung :
Durch die Verbandsgemeindeverwaltung Wöllstein wurde die 
beschränkte Ausschreibung WC-Trennwände im Neubau des Feuer-
wehrgerätehauses in Gau-Bickelheim vorgenommen.
Die Ausschreibung beinhaltet die Lieferung und Montage von WC-
Trennwänden in der Herren-Toilette.
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Der Versand der Unterlagen erfolgte am 21.Oktober 2015, die Sub-
mission fand am 4. November 2015 in der Verbandsgemeindeverwal-
tung Wöllstein im Sitzungssaal statt.
4 Firmen wurden die Ausschreibungsunterlagen zugesandt und alle 
4 Firmen haben ein Angebot abgegeben. Eine Firma hat zudem ein 
Nebenangebot eingereicht.
Die Angebote sind vollständig ausgefüllt, haben die geforderte Aus-
führung angeboten und können gewertet werden. Die rechnerische 
Prüfung ergab folgende geprüfte Ergebnisse (Bruttosummen):
Die Angebote reichen von 1.473,22 bis 1.876,39 €, das geprüfte Ergeb-
nis des Nebenangebotes beträgt 1.640,94 € und wurde gewertet.
Fa. Sana, Luhe  1.473,22 €
Fa. Schäfer, Horhausen (NA)  1.640,94 €
Fa. Schäfer, Horhausen  1.711,15 €
Fa. Meta, Rengsdorf  1.795,71 €
Fa. Kemmlit, Dusslingen  1.876,39 € 
Im zweiten Schritt wurde geprüft, ob der Mindestbietende die ausge-
schriebenen Anforderungen angeboten und auskömmlich kalkuliert hat.
Die technische und wirtschaftliche Prüfung hat ergeben, dass die min-
destbietende Firma die Arbeiten auskömmlich angeboten hat und eine 
einwandfreie Ausführung erwarten lässt.
Das Angebot liegt im Rahmen der kalkulierten Kosten.
Beschlussvorschlag :
Die Verwaltung schlägt vor, dem günstigsten Anbieter, Sana Trenn-
wandbau GmbH, den Auftrag zum Angebotspreis von 1.473,22 € 
(brutto) zu erteilen.
Beschluss:
Der Beschluss ergeht einstimmig.
TOP 2.2 Gewerk 8.) Sanitärarbeiten
Sachdarstellung :
Durch die Verbandsgemeindeverwaltung Wöllstein wurde die 
öffentliche Ausschreibung der Sanitärarbeiten für den Neubau des 
Feuerwehrgerätehauses in Gau-Bickelheim vorgenommen. Die Veröf-
fentlichung zur Anforderung der Ausschreibungsunterlagen erfolgte in 
den üblichen Bekanntmachungsorganen (Nachrichtenblatt VG Wöll-
stein, Homepage VG Wöllstein, Allgemeine Zeitung sowie auf 2 Sub-
missionsanzeigern im Internet).
Der Versand der Unterlagen erfolgte am 21. Oktober 2015, die Sub-
mission fand am 4. November 2015 in der Verbandsgemeindeverwal-
tung Wöllstein im Sitzungssaal statt.
In der Ausschreibung enthalten sind die Sanitärarbeiten.
18 Firmen wurden zur Angebotsabgabe aufgefordert. Von 2 Firmen 
wurde ein Angebot abgegeben.
Die rechnerische Prüfung ergab folgende geprüfte Ergebnisse (Brut-
tosummen):
Fa. Müller, Stein-Bockenheim  48.064,09 €
Fa. Frondorf, Alzey  49.745,82 €.
Die technische und wirtschaftliche Prüfung hat ergeben, dass die min-
destbietende Firma die Arbeiten auskömmlich angeboten hat und eine 
einwandfreie Ausführung erwarten lässt.
Beschlussvorschlag :
Die Verwaltung schlägt vor, dem günstigsten Anbieter, Fa. Müller aus 
Stein-Bockenheim, den Auftrag zum Angebotspreis von 48.064,09 € 
(brutto) zu erteilen.
Beschluss:
Der Beschluss ergeht einstimmig.
Ratsmitglied Lucia Müller kehrt an den Sitzungstisch zurück.
TOP 3 Einführung der Ehrenamtskarte
- Beratung und Beschluss -
Die Einführung einer Ehrenamtskarte wurde schon mehrfach in den 
Ausschüssen und im Verbandsgemeinderat diskutiert. Zuletzt hatte 
sich der Haupt-, Haushalts- und Finanzausschuss mit der Angelegen-
heit befasst und dem Verbandsgemeinderat empfohlen, die Ehren-
amtskarte einzuführen. Für die Inhaber der Ehrenamtskarte werden 
folgende Vergünstigungen im Bereich der Verbandsgemeinde Wöll-
stein vorgeschlagen:
a) Ermäßigter Eintritt für das Freizeit- und Erlebnisbad am Schloss-
stadion. Erwachsene sollen hier nur den Preis einer Eintrittskarte für 
Jugendliche bezahlen.
b) Kostenlose Teilnahme an der Weinprobe anlässlich der Krönung der 
Weinmajestäten der Verbandsgemeinde.
Bürgermeister Gerd Rocker erläutert noch einmal kurz das Verfahren, 
für die Erteilung der Ehrenamtskarte. Ratsmitglied Johannes Brüchert 
(SPD), Fraktionsvorsitzender Alfons Schnabel (CDU), Fraktionsvor-
sitzender Rudolf Haas (FWG), Fraktionsvorsitzender Dirk Lammers 
(Bündnis 90 Die Grünen) und Ratsmitglied Thomas Pitthan (FDP) 
erläutern noch einmal ihre Ansichten zur Einführung der Ehrenamts-
karte und signalisieren Zustimmung zu dem Vorhaben. Bürgermeister 
Rocker äußert die Absicht, im nächsten Jahr die Vereine anzuschrei-
ben und über die Einführung der Ehrenamtskarte zu informieren. Dies 
könne auch im Rahmen einer Informationsveranstaltung geschehen.
Beschluss:
Der Verbandsgemeinderat beschließt einstimmig die Einführung der 
landesweiten Ehrenamtskarte für die Verbandsgemeinde Wöllstein ab 
01.04.2016.

TOP 4 Erneuerung der Heizungsanlage 
in der Schulturnhalle, Realschule Plus, Wöllstein
Sachdarstellung :
Nach beklagtem Leistungsmangel (gemeldet durch den Hausmeister, 
Herrn Hoffmann) wurde festgestellt, dass von 6 Gasfeuerungsauto-
maten 3 Stück defekt sind. Die Ausfälle sind auf das Alter der Anlage 
zurückzuführen. Die Leistung der sich z. Zt. noch in Betrieb befindli-
chen 3 Gasfeuerungsanlagen wird nach Aussage des Installateurs für 
die Winterzeit nicht ausreichen. Die defekten Gasfeuerungsautoma-
ten sind als Ersatzteil von der Fa. Junkers nicht mehr erhältlich. Eine 
eventuelle Reparatur mit Fremdersatzteilen ist aus Haftungsgründen 
auszuschließen.
Im Hinblick auf sonstige Heizungssysteme wurde das Ingenieurbüro 
Löw aus Mainz (Technische Gebäudeausrüstung) beauftragt, mögli-
che Alternativen auf ihre Wirtschaftlichkeit zu überprüfen.
Bei dem Einsatz regenerativer Energieträger wurden folgende Mög-
lichkeiten betrachtet:
-  Pelletskessel
-  Wärmepumpe
-  Blockheizkraftwerk
-  Anbindung an die Heizzentrale im Schulgebäude
Unter Berücksichtigung von Investitionskosten und Betriebskosten 
stellen sich diese Alternativen als nicht wirtschaftlich sinnvoll dar.
Das Ingenieurbüro Löw kommt daraufhin zu dem Ergebnis, dass eine 
konventionelle Wärmeerzeugung mit Heizkesseln als wirtschaftlichste 
und praktikabelste Lösung anzusehen ist.
Von der Verbandsgemeindeverwaltung wurden 8 Firmen aufgefordert, 
ein Angebot für eine konventionelle Wärmeerzeugung mit Heizkesseln 
zu erstellen. 2 Angebote wurden abgegeben:
Fa. Haas, Wöllstein  42.236,67 €
Fa. Rohde, Bad Kreuznach  43.577,45 €
Kostengünstigster Bieter ist die Fa. Haas aus Wöllstein.
Aussprache:
Zu dem Sachverhalt entwickelt sich eine ausführliche Diskussion im Rat. 
Insgesamt vertritt man fraktionsübergreifend die Auffassung, zunächst 
noch einmal genauer zu prüfen, ob sich nicht andere energetisch und 
wirtschaftlich günstige Möglichkeiten ergeben, die defekte Heizungs-
anlage zu ersetzen. Die vorliegende Begutachtung eines Ingenieurbü-
ros hält man nicht für ausreichend schlüssig und abschließend geprüft. 
Sollte es sich ergeben, durch einen Ausfall der Anlage unverzüglich 
handeln zu müssen, möchte man die Verwaltung hierzu entsprechend 
ermächtigen, und in diesem Falle die Heizungsanlage wie vorgeschla-
gen sofort ersetzen, um eine weitere Nutzung der Schulturnhalle zu 
gewährleisten. Um solche Situationen künftig zu vermeiden fordert der 
Rat ein umfassendes Gebäudemanagement in Zukunft ernsthaft zu 
betreiben. Dies bedeutet, alle Anlagen auf Funktionsfähigkeit und wirt-
schaftlichen Betrieb ständig zu überwachen um sich abzeichnenden 
Mängeln und Störungen frühzeitig begegnen zu können. Bürgermeister 
Rocker sagt zu, bezüglich der Heizungsanlagen eine Aufstellung für 
alle Gebäude durch die zuständige Fachabteilung erstellen zu lassen, 
aus der die Art der Beheizung, das Alter und der Zustand der Anlage 
hervorgehen. Der Rat fasst sodann folgenden Beschluss.
Beschluss:
Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, in wie weit eine Repara-
tur der Heizungsanlage in vertretbarem finanziellen Rahmen (bis max. 
5.000,—€) erfolgen kann. Sofern dies nicht möglich ist, oder die Hei-
zungsanlage vollständig ausfällt, wird die Verwaltung ermächtigt, den 
Auftrag wie dargestellt an den kostengünstigsten Bieter zu vergeben.
Der Beschluss hierzu ergeht einstimmig.
TOP 5 Mitteilungen und Anfragen
Die Mitteilungen der Verwaltung liegen dem Rat in Schriftform vor und 
werden durch Bürgermeister Rocker im Einzelnen noch einmal vor-
getragen und erläutert. Zu Punkt II regt Ratsmitglied Lechthaler an, 
einmal zu prüfen ob vielleicht eine gemeinsame Weihnachtsfeier mit 
den Mitgliedern des Verbandsgemeinderates und den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Verwaltung gewünscht wird.
I. Derzeit sind 122 asylbegehrende Menschen in der Verbandsge-

meinde untergebracht. Zum Jahresende werden noch 11 weitere 
erwartet. Sukzessive werden weitere Privatwohnungen angeboten. 
Es ist jedoch absehbar, dass der notwendige Bedarf an Wohnraum 
zur dezentralen Unterbringung in Kürze nicht mehr gedeckt werden 
kann. Dies wurde der Kreisverwaltung bereits mehrfach angezeigt 
und um Schaffung einer kreisweiten zentralen Lösung gebeten.

II. Die diesjährige Weihnachtsfeier der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Verbandsgemeinde findet am 16.12.2015, 15.30 Uhr, in 
der Mensa bei der Realschule Plus „Rheinhessische Schweiz“ in 
Wöllstein statt.

III. Das Angebot „Feuerwehrsport“ im Fitnessstudio „Sports and 
More“ in Wöllstein wird durchschnittlich monatlich von 40 
Kameraden/-innen wahrgenommen. Der vierteljährliche Anteil der 
Verbandsgemeinde beträgt rund 1.500,00 Euro.

IV. Die Kosten für das Einzelhandelskonzept der Verbandsgemeinde 
Wöllstein betragen 8.300,00 Euro zzgl. Mehrwertsteuer. Mit der 
Durchführung ist die Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung 
mbH, Ludwigsburg, beauftragt.
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V. Das Land Rheinland-Pfalz hat im Rahmen der Projektförderung 
aus Mitteln des Investitionsstock für die Einführung der digitalen 
Alarmierung bei den Feuerwehren eine Zuwendung in Höhe von 
18.000,00 Euro bewilligt. Die nachgewiesenen geprüften Gesamt-
kosten betrugen 36.186,11 Euro.

VI. Die anteiligen Baugebühren 2015 (10% Gemeindeanteil) betragen 
insgesamt 2.480,18 Euro.

Nach dem sich keine weiteren Wortmeldung ergeben schließt Bürger-
meister Gerd Rocker den öffentlichen Teil der Sitzung um 19.40 Uhr 
und verabschiedet die Gäste.
Unterschriften:

 
(Vorsitzender) (Schriftführer)

Verbandsgemeindeverwaltung   
Wöllstein

Anlässlich des Nachtumzuges 2016 in der Ortsgemeinde Wendels-
heim erlässt die Verbandsgemeindeverwaltung Wöllstein als örtlich 
zuständige Ordnungsbehörde folgende

Allgemeinverfügung
Für den Zeitraum von Freitag, 5. Februar 2016, 17.00 Uhr bis Sams-
tag, 6. Februar 2016, 06.00 Uhr, ordnet die Verbandsgemeindever-
waltung Wöllstein folgendes an:
1. Mitführ- und Verzehrverbot von alkoholhaltigen Getränken
Es ist verboten, alkoholhaltige Getränke zum Wendelsheimer Nacht-
umzug mitzubringen und zu verzehren.
Außerdem ist es verboten, Glasflaschen mitzubringen und mitzu-
führen. Das Verbot gilt nicht für gaststättenrechtlich konzessionierte 
Flächen, sowie für am Umzug teilnehmende, gaststättenrechtlich kon-
zessionierte, Ausschankstellen.
2. Räumlicher Geltungsbereich
Das Verbot nach Nr. 1 erstreckt sich auf den im beiliegenden Lageplan 
gekennzeichneten Bereich.
Der räumliche Geltungsbereich dieser Allgemeinverfügung wird text-
lich durch die nachgenannten öffentlichen Straßen und öffentlichen 
Anlagen begrenzt, wobei die jeweiligen Straßen- und Wegeflächen 
zum Geltungsbereich dazugehören:
-  Oberwendelsheim/Unterwendelsheim, ab Einmündung In der 

Hochstadt, bis zur Einmündung Schlossgasse/Wassergasse
-  Neugasse, zwischen Oberwendelsheim und Einmündung In der 

Hochstadt
- Im Bereich der Volksbankfiliale, Oberwendelsheim 2
3. Zwangsmittelandrohung
Für den Fall der Zuwiderhandlung gegen das Verbot nach Ziffer 1 
dieser Allgemeinverfügung, wird das Zwangsmittel des unmittelbaren 
Zwangs in Form der Wegnahme und der Entsorgung der alkoholhalti-
gen Getränke und des Wegwerfens der Glasflaschen angedroht.
4. Anordnung der sofortigen Vollziehung
Aus Gründen des öffentlichen Interesses wird die sofortige Vollzie-
hung dieser Verfügung angeordnet, mit der Folge, dass eingelegte 
Rechtsbehelfe keine aufschiebende Wirkung haben.
5. Bekanntgabe
Diese Verfügung gilt mit dem auf die öffentliche Bekanntmachung fol-
genden Tag als bekannt gegeben.
6. Begründung der Verfügung
Nach den Erfahrungen des Veranstalters des Wendelsheimer Nacht-
umzugs, der Polizeiinspektion Alzey, der örtlichen Ordnungsbehörde, 
der Kreisverwaltung Alzey-Worms als zuständiger Behörde für den 
Jugendschutz sowie des eingesetzten Security-Unternehmens, ist es 
in den Vorjahren anlässlich des Umzugs - trotz des Einsatzes der Poli-
zei und der privaten Sicherheitsdienste - zu Gewaltdelikten und Alko-
holmissbrauch, insbesondere unter den Jugendlichen, gekommen. 
Es kommt darüber hinaus zu massiven nächtlichen Ruhestörungen 
der Anwohner durch trunkenheitsbedingtes Verhalten wie Grölen und 
Randalieren.
Aufgrund der Prognose der örtlichen Ordnungsbehörde, der Jugend-
pflege und der Polizei, in der neben den Erfahrungen der Vorjahre auch 
die Erfahrungen anlässlich anderer großer Fastnachtsveranstaltungen 
berücksichtigt wurden, ist auch in diesem Jahr mit den beschriebenen 
Gefahren für die öffentliche Sicherheit zu rechnen. Erfahrungsgemäß 
führen der Konsum von alkoholhaltigen Getränken und der unsachge-
mäße Umgang mit den mitgebrachten Glasflaschen sehr schnell auch 
zu gewalttätigen Auseinandersetzungen und Sachbeschädigungen 
auf dem Veranstaltungsort und seinem Nahbereich.
Zur Vermeidung der beschriebenen Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung ist es geeignet und erforderlich, im unter Ziffer 
2 dieser Verfügung näher bezeichneten räumlichen Umfeld der Veran-
staltung das Mitführen von Glasflaschen und den Verzehr alkoholhal-
tiger Getränke zu beschränken. 

Der räumliche Geltungsbereich des Verbotes bezeichnet die Berei-
che, innerhalb derer der Schwerpunkt des Alkoholkonsums und 
daraus resultierender gewalttätiger Auseinandersetzungen bis hin 
zum Vandalismus zu erwarten ist. Rechtsgrundlage für die getroffe-
nen Anordnungen sind die §§ 1 und 9 Abs. 1 Satz 1 des Polizei- und 
Ordnungsbehördengesetzes (POG), in der derzeit geltenden Fassung. 
Danach können die allgemeinen Ordnungsbehörden die notwendigen 
Maßnahmen treffen, um eine im einzelnen Fall bestehende Gefahr 
für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren. Eine solche 
konkrete Gefahr liegt hier vor. Erfahrungsgemäß nimmt der genannte 
Personenkreis nicht nur in umliegenden Gaststätten Alkohol zu sich, 
sondern erwirbt alkoholhaltige Getränke in großem Umfang auch in 
Geschäften, an Verkaufsständen, Tankstellen etc. um diese dann bei 
Veranstaltungen - auch in deren räumlichen Umfeld - zu konsumieren.
Zwar stellt der Verzicht auf das Mitführen von Alkohol eine Einschrän-
kung dar, die jedoch durch den Kauf vor Ort minimiert werden kann. 
Durch die im Vergleich zum Einzelhandel teureren Preise für alkoho-
lische Getränke vor Ort reduziert sich erfahrungsgemäß der über-
mäßige Alkoholkonsum. Diese Einschränkung ist im Verhältnis zur 
aufgezeigten Gefahrenlage für den angeordneten kurzen Zeitraum 
zumutbar und vertretbar. Im Rahmen der Feierlichkeiten in und um die 
Gemeindehalle Wendelsheim nach dem Umzug, ist ein ausreichendes 
Getränkeangebot, insbesondere auch von Alkohol, vorhanden.
Auch die Wegnahme und das Wegwerfen der Glasflaschen stellt ange-
sichts der von den Glasflaschen ausgehenden Gefahren im Verhältnis 
zu ihrem wirtschaftlichen Wert eine zumutbare und vertretbare Maß-
nahme dar. Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit und zur Wahrung 
der Rechte der Gaststättenbetreiber kann von einer Erstreckung des 
Verbotes auf konzessionierten Flächen und Ausschankstellen abgese-
hen werden. Die angeordneten Verbote sind geeignet, die oben aufge-
zeigten Gefahren in einem stark besuchten Bereich abzuwehren. Die 
Verbote sind zudem erforderlich, da kein milderes Mittel erkennbar ist. 
Die getroffenen Maßnahmen sind im beschriebenen Umfang geeignet, 
erforderlich und Hinblick auf die Gefahrenlage auch als angemessen 
anzusehen.
7. Begründung der Zwangsmittelandrohung
Die Androhung von Zwangsmitteln erfolgt auf der Grundlage der §§ 
61, 62, 65 und 66 Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land 
Rheinland-Pfalz (LVwVG) in der derzeit geltenden Fassung. Als 
Zwangsmittel kommen gem. § 62 LVwVG Ersatzvornahme, Zwangs-
geld und unmittelbarer Zwang in Betracht.
Bei Verstoß gegen das Mitführverbot von alkoholhaltigen Getränken 
wird auf der Grundlage des § 65 LVwVG das Zwangsmittel des unmit-
telbaren Zwangs angedroht.
Gem. § 65 LVwVG darf der unmittelbare Zwang nur angewendet wer-
den, wenn andere Zwangsmittel nicht zum Ziel führen oder untunlich 
sind. Dies ist vorliegend der Fall. Zweck des Mitführverbots ist es, die 
in der Begründung zur Verfügung beschriebenen Gefahren zu vermei-
den. Vor diesem Hintergrund muss ein Zwangsmittel angedroht wer-
den, das zum sofortigen Erfolg führt. Durch ein anderes Zwangsmittel 
kann nicht wirksam verhindert werden, dass selbst mitgebrachte alko-
holische Getränke in den Veranstaltungsbereich gelangen. Insofern ist 
die Anwendung des unmittelbaren Zwangs auch verhältnismäßig.
8. Begründung der sofortigen Vollziehung
Die sofortige Vollziehung dieser Verfügung wird gem. § 80 Abs. 2 Satz 
1 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), in der derzeit geltenden 
Fassung, angeordnet. In Ansehung der betroffenen hochwertigen 
Rechtsgüter - insbesondere Gesundheit und körperliche Unversehrt-
heit von Besuchern, Ordnungskräften und Dritten - muss gesichert 
sein, dass die ausgesprochenen Verbote auch bei Einlegung von 
Rechtsbehelfen Bestand haben und durchgesetzt werden können.
Demgegenüber besteht das in der Abwägung geringer einzuschät-
zende Interesse der Besucher, uneingeschränkt alkoholhaltige 
Getränke konsumieren zu können sowie das wirtschaftliche Interesse 
an der Ausnutzung besonderer Verkaufschancen für alkoholhaltige 
Getränke. Diese Interessen müssen indes hinter dem Interesse am 
Schutz der oben genannten hochwertigen Rechtsgüter zurücktreten.
Das Interesse der Allgemeinheit an der sofortigen Vollziehung der 
verfügten Anordnungen und damit der Verhinderung von Gefahren 
für die körperliche Unversehrtheit überwiegt insoweit das eventuelle 
Aufschubinteresse der hiervon betroffenen Personen.
9. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich 
oder zur Niederschrift bei der Verbandsgemeindeverwaltung Wöll-
stein, Bahnhofstraße 10, 55597 Wöllstein, oder beim Kreisrechtsaus-
schuss der Kreisverwaltung Alzey-Worms, Ernst-Ludwig-Straße 36, 
55232 Alzey, einzulegen. Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruchs 
ist die Widerspruchsfrist nur gewahrt, wenn der Widerspruch noch vor 
Ablauf dieser Frist bei der Verbandsgemeindeverwaltung Wöllstein 
oder bei der Kreisverwaltung Alzey-Worms eingegangen ist.

Verbandsgemeindeverwaltung Wöllstein
- örtliche Ordnungsbehörde -

Wöllstein, den 25. Januar 2016
gez. Gerd Rocker, Bürgermeister
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Bannmeile Nachtumzug Wendelsheim 2016

Gemeinsame Presseerklärung der  
Verbandsgemeindeverwaltung Wöllstein als 
Ordnungsbehörde und der Polizeiinspektion 

Alzey zum 9. Wendelsheimer (Fast-) 
 Nachtumzug

am Freitag, 05.02.2016
Seit 2008 hat sich der Wendelsheimer (Fast-)Nachtumzug zu einem 
festen Programmpunkt in der Wendelsheimer Fastnachtskampagne 
etabliert. Die Wendelsheimer Bürgerinnen und Bürger und viele „Aus-
wärtige“ sind auf diesem Fastnachtsumzug und der sich anschließen-
den Veranstaltung in der Gemeindehalle als Gäste herzlich willkommen 
um eine schöne Zeit zu verleben.
In den letzten Jahren mussten aber negative Erfahrungen gemacht 
werden, die ein fröhliches Beisammensein und den Ablauf des Nacht-
umzuges und der Folgeveranstaltung beeinträchtigt haben.
Aus diesem Grund beabsichtigen die Verbandsgemeindeverwaltung 
Wöllstein als Genehmigungsbehörde, die Polizei, Jugendamt und der 
Rettungsdienst eine engere Zusammenarbeit, die dazu beitragen soll, 
dass die zu Tage getretenen negativen Einflüsse reduziert werden und 
die Veranstaltung in einer geordneten und wohltuenden Atmosphäre 
stattfinden kann. Seitens der Ortsgemeinde Wendelsheim und des 
Veranstalters wird diese Initiative ausdrücklich begrüßt.
Erstmalig wird in diesem Jahr um den eigentlichen Veranstaltungs-
bereich ein großflächiges Verbot der Mitnahme und des Verzehrs von 
alkoholhaltigen Getränken sowie des Mitführens von Glasflaschen 
verfügt. Dieses Verbot gilt natürlich nicht für solche Getränke, wel-
che von den offiziell teilnehmenden Ausschankstellen auf dem Ver-
anstaltungsbereich käuflich erworben wurden. Damit dieses Verbot 
eingehalten wird, werden entsprechende Kontrollen, auch sog. Ruck-
sackkontrollen, durch das Ordnungsamt erfolgen. Gegebenenfalls 
werden widerrechtlich mitgeführte Alkoholika entsorgt.
Außerdem werden die Vorschriften der Gefahrenabwehrverordnung 
der Verbandsgemeinde Wöllstein strikt überwacht. Hierzu zählt ins-
besondere das Verbot des Verrichtens der Notdurft außerhalb der 
Bedürfnisanstalten (sog. Wildpinkler), aber auch das mutwillige Ent-
sorgen von Abfall, speziell von Glasbehältnissen.
Vor dem Hintergrund der Erfahrungen der letzten Jahre wird die Poli-
zeiinspektion Alzey in diesem Jahr mit einer umfassenden polizeili-
chen Arbeit und einer ausgeprägten Präsenz im Veranstaltungsraum 
zu der veranstaltungsrelevanten Zeit, etwaige festgestellten negativen 
Einflüssen und Beeinträchtigungen, die dieser Brauchtumsveranstal-
tung entgegenstehen, zielgerichtet und sachgeboten entgegenwirken.
So werden Polizei und Jugendamtes während und nach dem Umzug 
durch Jugendschutzkontrollen unterbinden, dass Jugendliche mit 
Alkoholika und Tabakwaren versorgt zu dem Veranstaltungsgelände 
gelangen oder sich dort damit versorgen können. Jugendliche die 

aufgegriffen werden, werden unter Beteiligung des Jugendamtes den 
Eltern überstellt. Darüber hinaus wird die Polizei es nicht zulassen, 
dass der Veranstaltungsablauf durch einzelne Personen oder Perso-
nengruppen gestört wird. Die Polizei wird bei Störungen oder etwai-
gen Straftaten bei sehr niedriger Einschreitschwelle konsequent tätig 
werden. Gerade bei etwaigen Störungen wird u.a. von der Möglichkeit 
eines Platzverweises Gebrauch gemacht werden.
Allen beteiligten Stellen ist es wichtig, durch das Zusammenwir-
ken zu gewährleisten, dass der Nachtumzug einen positiven Ver-
lauf und eine positive Resonanz erfährt.

Nichtamtliche Mitteilungen

Redaktionsschluss
Achtung Redaktionsvorverlegung!

Die nächste Ausgabe unseres Nachrichtenblattes Wöllstein aktu-
ell erscheint am 11.02.2016. Redaktionsschluss ist am Mittwoch, 
dem 03.02.2016 um 16.00 Uhr.

Wir gratuliereN

Wir gratulieren
ln der Zeit vom 05.02.2016 bis 11.02.2016 feiern nachstehend aufge-
führte Bürger der Verbandsgemeinde Wöllstein, die 70 Jahre und älter 
werden, ihren Geburtstag:
05.02.2016  Roos, llse
 55599 Stein-Bockenheim, 
 Poststraße 4 83 Jahre
05.02.2016  Scherrer, Christine
 55234 Wendelsheim, 
 Oberwendelsheim 29 80 Jahre
07.02.2016  Greiner, Barbara
 55597 Wöllstein, 
 Freiherr-von-Langsdorff-Straße 26 76 Jahre
07.02.2016  Krieger, Klemens
 55599 Gau-Bickelheim, 
 Hintere Schmalzgasse 16 74 Jahre
07.02.2016  Preissner, Charlotte
 55597 Wöllstein, 
 Kreuzstraße 21 90 Jahre
07.02.2016  Schumann, Arno
 55234 Wendelsheim, 
 Auf der Steig 7 78 Jahre
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08.02.2016  Dexheimer, Marie
 55599 Stein-Bocken heim, 
 Breite Gasse 19 94 Jahre
08.02.2016  Klenk, Anneliese
 55599 Eckelsheim, 
 Kirchstraße 4 82 Jahre

schulNachrichteN

Grundschule „St. Martin“ Gau-Bickelheim 
Grundschule „Am Martinsberg“ Siefersheim 

Grundschule „Am Appelbach“ Wöllstein
Anmeldung zum Schulbesuch

Kinder, die nach dem 1. September 2016 ihren 6. Geburtstag feiern, 
können als so genannte „Kann-Kinder“ für die Schule angemeldet 
werden. Bei der Anmeldung ist eine Geburtsurkunde oder das Famili-
enstammbuch vorzulegen.
Ihr Kind kann gerne mitkommen.
Grundschule „St. Martin“ Gau-Bickelheim
Mittwoch, 24. Februar 2016, von 08.00 Uhr - 12.00 Uhr
(Sekretariat mittwochs erreichbar unter Tel. 06701/2892)
Grundschule „Am Martinsberg“ Siefersheim
Donnerstag, 18. Februar 2016, von 08.00 Uhr - 12.00 Uhr
Montag, 22. Februar 2016, von 08.00 Uhr - 12.00 Uhr
(Sekretariat montags / donnerstags erreichbar unter Tel. 06703/1663)
Grundschule „Am Appelbach“ Wöllstein
Freitag, 19. Februar 2016 von 08.00 - 12.00 Uhr
Dienstag, 23. Februar 2016 von 08.00 - 12.00 Uhr
(Sekretariat dienstags / mittwochs / freitags 
erreichbar unter Tel. 06703/301426)
Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden können Sie vorab unter den 
oben angegebenen Telefonnummern mit dem Sekretariat einen festen 
Termin/Uhrzeit vereinbaren.

Elternsprechtag  
an der Realschule plus Wöllstein

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
am Freitag, 19. Februar 2016 findet ein weiterer Elternsprechtag statt.
Alle Lehrerinnen und Lehrer, unsere Berufseinstiegsbegleiterinnen 
und die Schulsozialarbeiterin der Realschule plus „Rheinhessische 
Schweiz“ werden zwischen 15.00 und 18.00 Uhr Termine vergeben, 
die Sie über Ihr Kind mit der jeweiligen Lehrkraft absprechen. Sollten 
Sie an diesem Tag keine Gelegenheit zu einem Gespräch bekommen, 
können Sie mit den Kolleginnen und Kollegen einen anderen Termin 
vereinbaren. Ein Raumplan wird im Eingangsbereich als Orientie-
rungshilfe dienen. Für das leibliche Wohl wird in der Cafeteria (Mehr-
zweckraum, EG) bestens gesorgt!

Mit freundlichem Gruß
Elena Seiler, Schulleiterin

Feuerwehrnachrichten

Jubiläum der  
Jugendfeuerwehr im Mittelpunkt

Mitgliederversammlung 2016  
des Fördervereins für Brandschutz  

und die allgemeine Hilfe Stein-Bockenheim e.V.
Der Vorsitzende des aktuell 41 Mitglieder starken Fördervereins und 
Wehrführer Werner Spanier konnte am 17. Januar im Stein-Bocken-
heimer Feuerwehrgerätehaus wieder eine beeindruckende Bilanz des 
ehrenamtlich geleisteten Betreuungs- und Schulungsaufwandes ziehen: 
380 Stunden wurden für die Bambinifeuerwehr geleistet, 777 Stunden 
für die Jugendfeuerwehr und über 800 Stunden von der aktiven Wehr. 
Werner Spanier informierte die Mitglieder, gemeinsam mit Schriftfüh-
rerin Annerose Becker, über die vielfältigen und erfolgreichen Aktivitä-
ten im vergangenen Jahr und gab einen Ausblick auf die Planungen 
für 2016.
Kassierer Alexander Mees stellte ausführlich die positive Kassenlage 
des Fördervereins dar. Der Kassenprüfer Jörg Höhne bestätigte die 
einwandfreie Führung der Kasse und beantragte die Entlastung des 
Vorstandes, die einstimmig erfolgte.
Unter der Leitung von Ortsbürgermeister Siegbert Mees wurde in offe-
ner Abstimmung der Vorstand ebenso einstimmig wiedergewählt, wie 
die Kassenprüfer.

Im Mittelpunkt der diesjährigen Aktivitäten steht das 25-jährige 
Bestehen der Jugendfeuerwehr, das am 18. und 19. Juni mit einem 
abwechslungsreichen Programm gefeiert  wird. Am 18. Juni werden 
z.B. die Jugendwehren des Landkreises um den Münch-Braun-Pokal 
kämpfen; am 19. Juni ist eine spannende Talkrunde geplant.
Ortsbürgermeister Siegbert Mees dankte im Namen der Gemeinde 
ausdrücklich für die vorbildliche geleistete Arbeit und sagte die wei-
tere Unterstützung zu.

Der Vorstand des Fördervereins (v.l.n.r.): Beisitzerin und Vertreterin 
der Jugendfeuerwehr Christine Brock, Kassierer Alexander Mees, der 
1. Vorsitzende Werner Spanier, die 2. Vorsitzende Isabell Steinle und 
Schriftführerin Annerose Becker.

Jugendfeuerwehr & Bambinis
Übungstermine der  

Jugendfeuerwehren in der VG
Mitmachen kann jeder, der min. 10 Jahre alt ist und Spaß daran hat, 
gemeinschaftlich was zu bewegen.
Übungen finden zur Ferienzeit meist nicht statt, bitte vorher informie-
ren. Auch können Uhrzeiten bei Bedarf abweichen.
Eckelsheim
Freitag, 18:00 - 20:00 Uhr
Ansprechpartner: Yves Graf (0177-5138133)
Gau-Bickelheim
Montag, 18:00 - 19:00 Uhr
Ansprechpartner: Alexander Vollmer (0179-8563919)
Siefersheim
Freitag, 17:30 - 19:00 Uhr
Ansprechpartner: Natascha Winter (0157-37623395)
Stein-Bockenheim
Donnerstag, 18:00 - 19:30 Uhr
Ansprechpartner: Werner Spanier (0175-7011949)
Wendelsheim
Montag, 17:00 - 19:00 Uhr
Ansprechpartner: Jürgen Graf (0157 87174926)
Wöllstein
Freitag, 18:00 - 19:30 Uhr
Ansprechpartner: Tobias Lau (0171-5194274)
Wonsheim
Freitag, 17:15 - 19:00 Uhr
Ansprechpartner: Matthias Müller (0151 46595112)
Feuerwehr Vorbereitungsgruppe (Bambinis)
Die „Bambinis“ ist eine Vorbereitungsgruppe für alle kleinen Feuer-
wehr interessierten von 6 bis 10 Jahren.
Übungen finden zur Ferienzeit meist nicht statt, bitte vorher informie-
ren. Auch können Uhrzeiten bei Bedarf abweichen.
Eckelsheim
Montag, 17:00 - 19:00
Ansprechpartner: Jürgen Graf (0157-87174926)
Siefersheim
Freitag, 17.30 - 19.00 Uhr alle 14 Tage
Ansprechpartener: Dagmar Winter (0151 - 55546474)
Stein-Bockenheim
Donnerstag, 17:30 - 18:30 Uhr in ungeraden Wochen
Ansprechpartner: Werner Spanier (0175-7011949)
Wöllstein
Mittwoch, 17:00 - 18:30 Uhr in geraden Wochen
Ansprechpartner: Sabrina Seewald (0177-8252082)
Wonsheim
Mittwoch, 16:00 - 18:00 einmal im Monat.
Ansprechpartner: Nicole Wiesel (0160-94860901)
Die Jugendwarte freuen sich auf euch.
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EckElshEim
Ortsbürgermeister Hans Friedrich Bäder
Bellerkirchstr. 19, 55599 Eckelsheim
Tel. 06703/300676 oder 06703/1574 (privat)
E-Mail: gemeinde@eckelsheim.de
Sprechstunde: montags von 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr
www.eckelsheim.de

amtliche Bekanntmachungen

Niederschrift über die 15. Sitzung  
des Ortsgemeinderates Eckelsheim

- öffentlicher Teil -
Datum:  Samstag, den 16. Januar 2016
Ort:  Friedhof 
Beginn:  10:00 Uhr
Ende:  11:30 Uhr
I. Anwesenheitsliste
Ortsbürgermeister:
Bäder, Friedrich (CDU)
Beigeordnete :
von Hattingberg, Benjamin ( CDU) stimmberechtigt 
Ratsmitglieder:
Klenk, Claus-Peter (FWG)
Lahm, Jens (SPD) entschuldigt 
Mann, Rainer (FWG)
Rosag, Thorsten (FWG) 
Schwarz, Ernst-Friedrich (FWG)
Schwarz, Sven (CDU), entschuldigt 
Schwind, Ottmar (SPD)
weitere Anwesende:
4 Zuhörer
Schriftführer
Herr v. Hattingberg
Arbeitskreis Friedhof
Rößler, Hans
II. Tagesordnung
öffentlicher Teil
TOP 1  Einwohnerfragestunde gem. § 16a GemO
TOP 2  Historische Grabsteine
Sachdarstellung
In den nächsten Tagen werde die abgelaufenen Gräber geräumt wer-
den. Laut VG geht von den Grabsteinen, die an der Friedhofsmauer 
anlehnen eine Gefahr aus. Hier sind Sicherungsmaßnahmen durch-
zuführen oder die Steine sind zu entfernen. Der Rat möge darüber 
befinden, welche Steine als historische, wertvolle Grabsteine erhalten 
werden sollen und welche entsorgt werden sollen.
Der AK Friedhof ist beratend hinzu geladen.
Beschlussvorlage
1. Der Rat beschließt aufgrund der zugestellten Vorlage, die grund-

sätzliche Sicherung historischer Grabsteine.
Beschluss:
Mehrheitlich
1 Enthaltung
2. Der Rat beschließt aufgrund des vorliegenden Bildmaterials in 

Verbindung mit einer persönlichen Inaugenscheinnahme, folgende 
Grabsteine zu sichern (lagern) und später auf dem Friedhof wieder 
aufzustellen.

Beschluss
Mehrheitlich
Grabsteine die aktuell an der Friedhofsmauer anlehnen.
Nr. 5
Nr. „8a“ Juliane Graß (nicht dokumentiert)
Nr. 11
Nr. 13
Nr. 14
Weiterhin:
1) Teil II Abt. B Reihe 1 Nr. 7 - Johann Lahr 3.
4) Teil II Abt. B Reihe 3 Nr. 2 - Philipp Seibert 3.
8) Teil II Abt. B Reihe 6 Nr. 6 - Eheleute Christoph Grass 1.
11) Teil II Abt. B Reihe 3 Nr. 7 - Friedrich Klein 1.
16) Teil II Abt. A Reihe 2 Nr. 4 - Lehnchen Heck
Der Rat hat die Auswahl der Grabsteine immer mehrheitlich beschlossen.
Ratsmitglied Mann hat bei der Auswahl der Steine nicht abgestimmt.
Zum Abschluss hat Bürgermeister Bäder den Ratsmitgliedern und den 
anwesenden Bürgern noch einmal die Verbindlichkeit der Auswahl 
und den Beschlusses verdeutlicht.
Alle übrigen Grabsteine werden abgeräumt.

Unterschriften:
 
(Friedrich Bäder, Vorsitzender)   (v. Hattingberg, Schriftführer)

gau-bickelheim
ortsbürgermeister friedrich Janz
Am Römer 4, 55599 Gau-Bickelheim
Tel. 06701/476, Fax 06701/1031
E-Mail: rathaus@gau-bickelheim.de
Sprechstunden: dienstags von 16.00 bis 18.00 Uhr
                          donnerstags von 18.00 bis 20.00 Uhr
www.gau-bickelheim.de

amtliche Bekanntmachungen

Straßensperrung anlässlich  
des Fastnachtsumzuges Gau-Bickelheim

am 09.02.2016
Am 09.02.2016 ab 14:11 Uhr findet in Gau-Bickelheim der diesjäh-
rige Fastnachtsumzug statt. Die Zugaufstellung erfolgt ab 13:00 Uhr 
Am Römer. Der Umzug erfolgt durch die Straßen Breitgasse, Hofstatt, 
Käfergasse, Obere Pforte, Palmberg, Bahnhofstraße, Burggasse und 
Pestalozzistraße. Die Auflösung des Umzugs findet in der Pestalozzi-
straße in Höhe der Schulturnhalle statt. Die Sperrung erfolgt ab 14.00 
Uhr bis nach Durchlauf des Zuges in folgende Straßen: Breitgasse, 
Hofstatt, Käfergasse, Obere Pforte, Palmberg, Bahnhofstraße, Burg-
gasse und Pestalozzistraße. Der Aufstellungsbereich vor dem Rathaus 
und Bürgerhaus wird bereits ab 12.00 Uhr gesperrt. Zum Zeitpunkt 
der Sperrung müssen alle dort geparkten Fahrzeuge aus dem öffentli-
chen Verkehrsraum entfernt sein. Um Beachtung wird gebeten.

Verbandsgemeindeverwaltung Wöllstein
- Örtliche Ordnungsbehörde -

gumbshEim
Ortsbürgermeister Rudi Eich
Ahornstraße 32, 55597 Gumbsheim
Tel. 06703/4303 oder 06703/629989 (privat)
E-Mail: info@gumbsheim.de
Sprechstunde: mittwochs von 17.30 bis 19.00 Uhr
www.gumbsheim.de

amtliche Bekanntmachungen

Aufforderung zur Räumung von  
verschiedenen Grabstätten  

auf dem Friedhof Gumbsheim
Die Nutzungsrechte an den Grabstätten:
Teil II Abteilung B Reihe 2 Nr. 6 (Verstorbene: Mecky)
Teil II Abteilung B Reihe 3 Nr. 1 (Verstorbene: Hartung)
Teil II Abteilung B Reihe 3 Nr. 3 (Verstorbene: Lahr)
auf dem Gumbsheimer Friedhof sind abgelaufen.
Die bisher Nutzungsberechtigten werden aufgefordert, die jewei-
ligen Grabstätten bis spätestens 30.04.2016 abzuräumen. Das 
heißt, jeglichen Bewuchs zu entfernen, vorhandene Grabsteine und 
Grabeinfassungen mit Fundamenten zu entfernen und die Grabflä-
che einzuebnen. Sollten die Grabstätten bis zum genannten Termin 
nicht abgeräumt sein, erfolgt die Räumung durch die Ortsgemeinde 
Gumbsheim auf Kosten der Nutzungsberechtigten.

Wöllstein, den 04.02.2016
Im Auftrag der Ortsgemeinde Gumbsheim

Verbandsgemeindeverwaltung Wöllstein
Friedhofsverwaltung

Entfernung von Grabanlagen  
auf dem Gumbsheimer Friedhof

Seitens der Ortsgemeinde Gumbsheim wird die Räumung von Grab-
anlagen erfolgen, deren Nutzungsfrist abgelaufen ist und es keine 
Angehörigen bzw. verantwortliche Nutzungsberechtigte gibt. Ange-
bote hierzu werden aktuell eingeholt.
Die Ortsgemeinde bietet auf diesem Wege zusätzlich an, sich an der 
Maßnahme zu beteiligen, sofern die Nutzungsfrist von weiteren Grab-
anlagen abgelaufen ist und die Grabstellen nicht eigenständig oder 
durch Fremdbeauftragung geräumt werden. Für Rückfragen und 
nähere Informationen wenden Sie sich bitte an den Mitarbeiter der 
Verbandsgemeinde, Herrn Greif oder an die Ortsgemeinde.
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Information - Was muss entfernt werden? -  
Information

Es muss die gesamte Grabanlage entfernt werden. Dazu gehört: 
Das Grabmal (Grabstein/Gedenkplatte), die Grabeinfassung, Funda-
mente sowie sonstige Grabausstattung, wie Abdeckplatten, Bepflan-
zung, Vasen, Kerzen u. ä. Allerdings behält sich die Ortsgemeinde 
Gumbsheim im Falle einer nicht ordnungsgemäßen Räumung der 
Grabanlage eine Ersatzvornahme vor. Dies bedeutet, dass die fehlen-
den ordnungsgemäßen Arbeiten durch die Ortsgemeinde Gumbsheim 
beauftragt werden und diese dann den Nutzungsberechtigten in Rech-
nung gestellt werden. Die Grabstellen werden anschließend von der 
Gemeinde eingesät und in die Grünfläche des Friedhofes einbezogen.

Rudi Eich, Ortsbürgermeister

Nichtamtliche Mitteilungen

Bilder, Dokumente und  
Historisches aus Gumbsheim gesucht -  

200 Jahre Rheinhessen
In Gumbsheim werden am Sonntag, den 10.07.2016 die Feierlichkei-
ten zum 200. Geburtstag von Rheinhessen begangen. Unter dem Titel: 
Gumbsheim - Ein rheinhessisches Dorf im Wandel der Zeit, möchten 
wir die Geschichte von Gumbsheim auch mit Bildern, Geschichten 
und historischen Exponaten bereichern und würden uns freuen, noch 
das ein oder andere zu bekommen. Sofern Sie uns mit Material aus 
den letzten 200 Jahren unterstützen können, melden Sie sich bitte bei 
dem Vertretern der Ortsgemeinde oder bei mir. Für einen sorgsamen 
Umgang mit Ihren Leihgaben garantieren wir schon heute.

Hochachtungsvoll
Rudi Eich - Ortsbürgermeister

Brennholz (Fichte)  
an Gumbsheimer abzugeben

Im Zuge der Baumpflegearbeiten am Gumbsheimer Friedhof ist das 
angefallene Brennholz (Fichte) an GumbsheimerInnen abzugeben. 
Das Holz ist auf Nachfrage bei der Ortsgemeinde abzuholen.

Rudi Eich - Ortsbürgermeister

siEfErshEim
Ortsbürgermeister Karl Kröhnert
Borngasse 1, 55599 Siefersheim, 
Tel. 06703/1536 o. 3139 (priv.), E-Mail: info@siefersheim.de
Sprechstunde: Donnerstag 18.00 - 19.30 Uhr u. n. Vereinbarung
www.siefersheim.de

amtliche Bekanntmachungen

Stellenanzeige
Die Ortsgemeinde Siefersheim sucht für ihre Kindertagesstätte 
„Villa Regenbogen“ in Siefersheim ab 15.03.2016

einen Erzieher/eine Erzieherin
Es handelt sich um eine befristete Vollzeitstelle mit 39 Wochen-
stunden für eine längerfristige Krankheitsvertretung.
Die z.Zt. zweigruppige Einrichtung bietet U3 - und Ganztags-
Betreuung an. Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle und 
vielfältige Aufgabe, selbstständiges Arbeiten und eine Vergütung 
nach dem TVöD.
Wir erwarten:
- eine abgeschlossene Berufsausbildung als staatlich 

anerkannte/n Erzieher/in
-  Berufserfahrung im KiTa-Bereich
-  Teamfähigkeit und zeitliche Flexibilität
Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis spätestens 5.2.2016 mit den 
üblichen Unterlagen an die

Verbandsgemeindeverwaltung Wöllstein
Personalabteilung

Bahnhofstr. 10
55597 Wöllstein

Bei Fragen wenden Sie sich an Herrn Ortsbürgermeister Kröh-
nert unter 06703/3139 oder an k.kroehnert@freenet.de.

Einladung zur 12. Sitzung  
des Gemeinderates Siefersheim

die 12. Sitzung des Gemeinderates Siefersheim findet am Montag, 
dem 15.02.2016 um 19.00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus mit folgen-
der Tagesordnung statt:
I. Öffentlicher Teil
TOP 1  Einwohnerfragestunde gem. §16a GemO
TOP 2  Sachstand Dorffest Finanzbericht /  

Kostenaufstellung
 - Beratung und Beschluss -
TOP 3  Mitteilung über Eilentscheidung Baumfällarbeiten;
 „Am Schützenbühl“ sowie vier Tannen auf dem 

Friedhof
TOP 4  Benennung Wahlvorstand für die Landtagswahl 

am 13.03.2016
TOP 5  Mitteilungen und Anfragen
I. Nichtöffentlicher Teil
TOP 6  Kindergartenangelegenheiten
TOP 7  Bau- und Grundstücksangelegenheiten
TOP 8  Personalangelegenheiten
TOP 9  Mitteilungen und Anfragen

gez. Karl Kröhnert, Ortsbürgermeister

stein-bockenheim
ortsbürgermeister siegbert Mees
Bachgasse 15, 55599 Stein-Bockenheim, 
Tel. 06703/3307, E-Mail: Info@stein-bockenheim.de
Sprechstunde: mittwochs 18.30 bis 20.00 Uhr
www.stein-bockenheim.de

amtliche Bekanntmachungen

Straßensperrung anlässlich  
des Fastnachtsumzuges Stein-Bockenheim

am 07.02.2016
Am 07.02.2016 ab 17.00 Uhr findet in Stein-Bockenheim der dies-
jährige Fastnachtsumzug statt. Die Zugaufstellung erfolgt ab 17:00 
Uhr in der Breite Gasse und Kirchstraße. Der Umzug erfolgt durch die 
Straßen Kirchstraße, Breite Gasse, Wendelsheimer Weg, Böllerweg, 
Gartenstraße, Poststraße, Neugasse und Kreuzstraße. Die Auflösung 
des Umzugs findet in der Neugasse zwischen Kreuzstraße und Wons-
heimer Straße statt. Im Anschluss an den Umzug klingen die Feier-
lichkeiten an der Gemeindehalle aus. Die Sperrung der vorgenannten 
Straßen erfolgt ab 17.00 Uhr. Zum Zeitpunkt der Sperrung müssen 
alle dort geparkten Fahrzeuge aus dem öffentlichen Verkehrsraum 
entfernt sein, einschließlich der Parkplätze vor der Gemeindehalle. Um 
Beachtung wird gebeten.

Verbandsgemeindeverwaltung Wöllstein
- Örtliche Ordnungsbehörde -

Niederschrift über die 11. Sitzung des  
Ortsgemeinderates Stein-Bockenheim

- Öffentlicher Teil -
Datum:  Montag, den 25. Januar 2016
Ort:  Sitzungssaal des Rathauses
Beginn:  20:00 Uhr
Ende:  21:55 Uhr
I. Anwesenheitsliste
Ortsbürgermeister:
Mees, Siegbert
Beigeordnete (zugleich stimmber. Ratsmitglieder)
1. Beigeordneter Jahn, Thorsten
2. Beigeordneter Lenz, Torsten
Ratsmitglieder:
Becker, Annerose, entschuldigt
Krisztmann-Horn, Christine 
Hemmersbach, Heinz-Willi 
Müller, Karl-Heinz 
Anlicker-Bäcker, Gabriele 
Scharbach, Ernst 
Mees, Karl-Wilhelm
Wagner, Jürgen, entschuldigt 
Gillmeister, Dorothea 
Funk, Marcus
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Weitere Anwesende:
Emrich, Gernot, VGV Wöllstein (Schriftführer)
Anthes, Hubert und Frohnhöfer, Stefan, EWR Netz GmbH zu TOP 2
Der Vorsitzende, Herr Ortsbürgermeister Mees, eröffnet um 20.00 Uhr 
die Sitzung des Ortsgemeinderates und begrüßt alle Anwesenden, 
insbesondere die Herren Anthes und Frohnhöfer von der EWR Netz 
GmbH sowie Herrn Emrich von der Verbandsgemeindeverwaltung 
Wöllstein, der zugleich als Schriftführer bestellt wird. Herr Mees stellt 
die form- und fristgerechte Ladung sowie die Beschlussfähigkeit des 
Rates fest. Einwände gegen die Tagesordnung bestehen nicht.
II. Tagesordnung
Öffentlicher Teil:
TOP 1  Einwohnerfragestunde gem. § 16 a GemO
TOP 2  Vorstellung der Sanierung der Straßenbeleuch-

tung
TOP 3   Mitteilungen und Anfragen
III. Tagesordnungspunkte
TOP 1 Einwohnerfragestunde gem. § 16a GemO
Es liegt keine schriftliche Anfrage vor; Zuhörer sind nicht anwesend.
TOP 2 Vorstellung der Sanierung der Straßenbeleuchtung
Ortsbürgermeister Mees übergibt das Wort an die Herren Anthes und 
Frohnhöfer von der EWR Netz GmbH, welche anhand einer Power-
Point Präsentation das Sanierungs- bzw. Modernisierungskonzept 
der Straßenbeleuchtung in der Ortsgemeinde Stein-Bockenheim vor-
stellen. Die Präsentation ist Bestandteil dieser Niederschrift und als 
Anlage beigefügt.
Aufgrund des Verbotes der Produktion der Quecksilberdampflam-
pen (HQL) ab 01.04.2015 sind auch die bestehenden 36 Quecksil-
berdampflampen in der Ortsgemeinde Stein-Bockenheim in der 
Ringstraße, der Poststraße, der Gartenstraße und im Böllerweg umzu-
rüsten (im restlichen Teil der Ortsgemeinde Stein-Bockenheim sind 
Natriumdampf-Hochdrucklampen, insgesamt 82, vorhanden; hier 
besteht kein Handlungsbedarf). Laut dem bestehenden Straßenbe-
leuchtungsvertrag mit der EWR Netz GmbH hat die Umstellung der 
HQL bis zum 31.12.2018 auf z.B. Natriumdampf-Hochdrucklampen 
(gelbes Licht) oder LED (weißes Licht) zu erfolgen. Bis zum 31.12.2018 
ist die Unterhaltung der HQL durch EWR gewährleistet.
Herr Anthes stellt die wesentlichen Unterschiede der Natriumdampf-
Hochdrucklampen und LED hinsichtlich Ästhetik und Funktion, Ener-
gie und Kosten sowie Technik und Sicherheit vor. Insbesondere geht 
er auf die Wirtschaftlichkeitsberechnung beider Lampentypen ein. 
Unter Berücksichtigung der Anschaffungskosten, der Reinvestition 
der LED von ca. 70% vom Neuwert nach einer Lebensdauer von 12 
Jahren, der Wartungskosten und der Energiekosten, kommen die 
Wirtschaftlichkeitsberechnungen beider Lampentypen (LED/Natrium) 
nach einem Betrachtungszeitraum / Lebenszyklus von 36 Jahren 
nahezu zum gleichen Ergebnis. Die konkreten Zahlen sind der Präsen-
tation zu entnehmen.
Anschließend werden von den Ratsmitgliedern Fragen gestellt. Frau 
Anlicker-Bäcker bittet zum niedrigen Energieverbrauch der LED um 
weitere Angaben zum Reccoursenverbrauch bei der Herstellung der 
LED (Ökobilanz), wozu seitens der EWR Netz GmbH keine Angaben 
gemacht werden können.
Zur Finanzierung über Fördergelder informiert Herrn Anthes, dass 
beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reak-
torsicherheit Fördergelder unter der Voraussetzung einer Mindestin-
vestitionssumme von 20.000,— € verbunden mit dem Nachweis einer 
Minderung von 70% der CO2-Emissionen beantragt werden können. 
Für die Ortsgemeinde Stein-Bockenheim ist aktuell ein Investitionsbe-
darf von 18.000,—€ für die Umrüstung auf LED veranschlagt.
Herr Emrich informiert, dass die Umrüstung der Straßenbeleuchtung 
den Tatbestand der Erneuerung und Verbesserung für die Erhebung 
von Ausbaubeiträgen erfüllt, sodass die Kosten der Sanierung der 
Straßenbeleuchtung anteilig von den Anliegern zu tragen sind.
Nachdem keine Fragen mehr an die Vertreter der EWR Netz GmbH 
gestellt werden, informiert der Vorsitzende, dass in einer kommenden 
Sitzung über das konkrete Angebot zur Umstellung der Straßenbe-
leuchtung und der Art der Leuchte (Natrium oder LED) weiter ent-
schieden werden muss.
Abschließend bedankt sich Herr Mees bei den Herren Anthes und 
Frohnhöfer für die umfangreichen Ausführungen.
TOP 3 Mitteilungen und Anfragen
Mitteilungen des Vorsitzenden:
- Die Besetzung des Wahlvorstandes anlässlich der Landtagswahl 

am 13.03.2016 erfolgt wie gewohnt durch die Mitglieder des Orts-
gemeinderates.

-  Das Gemeindeprüfungsamt der Kreisverwaltung Alzey-Worms 
hat mit Schreiben vom 30.12.2015 die überörtliche Prüfung der 
Baumaßnahme Gemeindehalle 2009 bis 2012 für abgeschlossen 
erklärt. Der Ortsgemeinderat wird von diesem Schreiben nach § 
33 GemO unterrichtet.

-  Die Ratsmitglieder werden über die Möglichkeit der Teilnahmen an 
Fortbildungsseminaren bei der Kommunalakademie informiert.

 Anfragen der Ratsmitglieder:
-  Herr Hemmersbach moniert Doppelbelegungen der Gemeindehal-

le und bittet um Verbesserung des Hallenbelegungsplanes.

-  Herr Jahn informiert über Reparaturarbeiten am Dach des ehem. Leh-
rerwohnhauses. Die Erneuerung der Heizungsanlage ist in Planung.

Unterschriften:

(Siegbert Mees)  (Gernot Emrich)
Vorsitzender   Schriftführer

RUHEWALD RHEINHESSISCHE SCHWEIZ

WALDBEGRÄBNISSTÄTTE 
STEIN-BOCKENHEIM

Neue Führungtermine im  
Ruhewald Rheinhessische Schweiz

Wer bereits zu Lebzeiten dafür sorgen möchte, dass seine letzte 
Ruhestätte den eigenen Wünschen entspricht und gleichzeitig seine 
Angehörigen entlasten will, kann während der Führung den Ruhewald 
Rheinhessische Schweiz kennenlernen. Aufgrund der langen Nut-
zungs- und Ruhezeit im Ruhewald Rheinhessische Schweiz von aktu-
ell 97 Jahren ist dort eine solche Entscheidung bereits zu Lebzeiten 
sinnvoll und möglich. - Die Grabpflege übernimmt die Natur.
In der einzigen rheinhessischen Waldbegräbnisstätte finden zum 
Jahresbeginn weitere Führungen statt. Die Führungen sind immer an 
Samstagen und beginnen um 14.00 Uhr.
Hier die nächsten Termine:

•	 13.	Februar
•	 27.	Februar
•	 12.	März
•	 26.	März
Treffpunkt ist am Eingang des Ruhewaldes, zwei Kilometer hinter 
Stein-Bockenheim, in Richtung Mörsfeld. Trotz einer Baustelle in 
Mörsfeld, ist die Zufahrt zum Ruhewald frei.
Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 20 Personen beschränkt, die Teil-
nahme deshalb nur nach vorheriger Anmeldung möglich.
Telefonische Anmeldungen unter 06703 - 3009382 oder 0160 - 
91854107. Auf der Internetseite des Ruhewaldes Rheinhessische 
Schweiz www.ruhewald-rheinhessische-schweiz.de ist unter dem 
Menüpunkt „Führungen/Führungen allgemein“ ein Anmeldeformular 
hinterlegt. - Unter „Service/Anfahrt“ befindet sich eine Anfahrtsskizze.
Auch individuelle Führungen können auf Anfrage vereinbart werden.

Wendelsheim
ortsbürgermeister hans-ludwig Kilian
Unterwendelsheim 66, 55234 Wendelsheim,
Tel. 06734/359 oder 06734/8655 (privat)
Fax 06734/915940, E-Mail: h-l.kilian@t-online.de
Sprechstunde: mittwochs 17.30 bis 19.00 Uhr
www.wendelsheim-rheinhessen.de

amtliche Bekanntmachungen

Straßensperrung anlässlich  
des Wendelsheimer Nachtumzuges

am 05.02.2016
Am 05.02.2016 ab 18:11 findet in Wendelsheim der diesjährige Fast-
nachtsumzug statt. Die Zugaufstellung erfolgt ab 17:00 Uhr in der 
Nieder-Wieser-Straße. Der Umzug erfolgt durch die Straßen Bahn-
hofstraße, Unterwendelsheim, Oberwendelsheim und Neuer Weg. Die 
Auflösung des Umzugs findet im Mikro-Forum-Ring statt. 
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Die Sperrung der v. g. Straßen erfolgt ab 17:00 Uhr bis ca. 22:00 Uhr, 
je nach Fortgang des Umzuges. Zum Zeitpunkt der Sperrung müs-
sen alle dort geparkten Fahrzeuge aus dem öffentlichen Verkehrsraum 
entfernt sein. Der Linienbusverkehr zur Haltestelle in der Bahnhof-
straße wird gewährleistet. Um Beachtung wird gebeten.

Verbandsgemeindeverwaltung Wöllstein
- Örtliche Ordnungsbehörde -

Wöllstein
ortsbürgermeisterin lucia Müller
Ernst-Ludwig-Straße 22, 55597 Wöllstein
Tel. 06703/960091, Fax 06703/960092
E-Mail: gemeinde@woellstein.de
Sprechstunden: dienstags und mittwochs 08.00 - 09.00 Uhr
Donnerstag 17.00 bis 18.30 Uhr und nach Vereinbarung
www.gemeinde-woellstein.de

amtliche Bekanntmachungen

Gemeindlicher Winterdienst
Der Winterdienst ist für die Gemeinde eine große Herausforderung. 
Gerne würden wir alle Wege für Sie frei halten, aber das ist nicht mög-
lich. Wir weisen deshalb ausdrücklich darauf hin, dass die Rad- und 
Fußwege außerhalb der Ortslage nicht gestreut oder geräumt werden 
und bitten die Verkehrsteilnehmer um witterungsangepasstes Verhalten.

Ortsgemeinde Wöllstein

Straßensperrung anlässlich  
des Fastnachtsumzuges Wöllstein

am 08.02.2016
Am 08.02.2016 ab 14:11 Uhr findet in Wöllstein der diesjährige Fast-
nachtsumzug statt. Die Zugaufstellung erfolgt ab 13:00 Uhr in der Mark-
straße. Der Umzug erfolgt durch die Straßen Kreuznacher Straße, Alzeyer 
Straße, Bahnhofstraße, Villastraße und die Ernst-Ludwig-Straße. Die 
Auflösung des Umzugs findet in der Bahnhofstraße statt. Im Anschluss 
an den Umzug klingt der Rosenmontag in der Maria-Hilf-Straße, bei 
der Freiwilligen Feuerwehr, aus. Die Sperrung der Marktstraße erfolgt 
ab 12:00 Uhr bis 15:30 Uhr, Kreuznacher Straße, Alzeyer Straße ein-
schließlich Parkplatz neben der Gaststätte Da Noi, Bahnhofstraße, Villa-
straße und Ernst-Ludwig-Straße jeweils von 13:00 Uhr bis 16:30 Uhr. Die 
Sperrung der Maria-Hilf-Straße erfolgt ab 12:30 Uhr bis 20:00 Uhr. Die 
Umleitung des Durchgangsverkehrs von und zur B420 erfolgt über Bar-
sac-Allee, Great-Barford-Straße und Eleonorenstraße. Zum Zeitpunkt 
der Sperrung müssen alle dort geparkten Fahrzeuge aus dem öffent-
lichen Verkehrsraum entfernt sein. Die Bushaltestellen „Marktstraße“, 
„Mitte“, „Freizeitgelände“ und „Ernst-Ludwig-Straße“ werden für den o. 
g. Zeitraum aufgehoben. Um Beachtung wird gebeten.

Verbandsgemeindeverwaltung Wöllstein
- Örtliche Ordnungsbehörde -

Amtliche Bekanntmachung
Am Donnerstag, den 4. Februar 2016, übernehmen die Narren in 
Wöllstein das Zepter. Aus diesem Grund findet an diesem Tag keine 
Sprechstunde statt. Ab Aschermittwoch sind wir wieder wie gewohnt 
ab 08:00 bis 09:00 Uhr für Sie da.

gez. Lucia Müller

Nichtamtliche Mitteilungen

Rathauserstürmung -  
dieses Jahr im Gemeindezentrum!

Liebe Fassenachter,
an Altweiberfastnacht wollen 
die Wöllsteiner Narren wieder 
den Rathausschlüssel erobern!
Ortsbürgermeisterin, Beigeord-
nete, Gemeinderatsmitglieder 
und Mitarbeiter der Verwaltung 
werden deshalb am Donners-
tag, den 4. Februar 2016 um 
18.11 Uhr das Gemeindezent-

rums mit vereinten Kräften verteidigen. Auch Hilfe aus der Bevölke-
rung ist notwendig und erwünscht. Denn so ganz kampflos wollen 
wir die Regentschaft in unserem Ort nicht aufgeben und brauchen 
zur Verteidigung Ihre tatkräftige Hilfe! Deshalb laden wir Sie ganz 
herzlich ein, an diesem Abend in das Gemeindezentrum zu kom-
men. Wir werden den Kampf wohl trotzdem wieder verlieren und 
dann gemeinsame Sache mit der neuen Ortsregierung machen: 
Ein Fassbieranstich wird die Gemüter wieder beruhigen, auch für 
sonstige Getränke und einen kleinen Imbiss werden wir sorgen.
Um 19.11 Uhr beginnt dann der Altweiberball im Gemeindezent-
rum, so dass direkt weiter gefeiert werden kann.
Bitte unterstützen Sie uns, damit wir der Narrenschar gefasst 
gegenüber treten können!

Herzliche Grüße aus dem Rathaus
Lucia Müller

Wonsheim
ortsbürgermeister rudolf haas
Untergasse 5, 55599 Wonsheim, 
Tel. 06703/1219, E-Mail: wonsheim@woellstein.de
Sprechstunde: mittwochs 18.00 bis 20.00 Uhr
www.wonsheim.de

amtliche Bekanntmachungen

Einladung zur 9. Sitzung  
des Gemeinderates Wonsheim

Die 9. Sitzung des Gemeinderates Wonsheim findet statt am Montag, 
dem 15. Februar 2016, um 19.00 Uhr im Rathaus / Sitzungssaal mit 
folgender Tagesordnung:
I. Öffentlicher Teil
TOP 1  Einwohnerfragestunde gem. § 16 a GemO
TOP 2  Austausch der Quecksilberdampflampen durch 

LED (Straßenbeleuchtung);
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 - Vorstellung des Sanierungskonzeptes durch die 
EWR Netz GmbH

TOP 3  Landtagswahlen am 13.03.2016;
 - Benennung Wahlvorstand
TOP 4  Mitteilungen und Anfragen 
II. Nichtöffentlicher Teil
TOP 5  Grundstücksangelegenheiten
TOP 6  Mitteilungen und Anfragen

gez. Rudolf Haas, Ortsbürgermeister

Kirchliche NachrichteN

Evangelische Kirchengemeinden  
Wendelsheim und Eckelsheim

Ev. Pfarramt Wendelsheim, Donastr. 15, 
55234 Wendelsheim, Tel: 06734-347
Email: ev.wendelsheim@gmx.de
Homepage: www.evkiweck.de
Bürostunde: nach Vereinbarung - 
rufen Sie gerne an (Pfrin Geißler)

Gottesdienste
Sonntag, 07.02.2016 - Estomihi, 10.15 Uhr (Wendelsheim): Taufgot-
tesdienst (Geißler)
Sonntag, 14.02.2016 - Invokavit, 09.00 Uhr (Wendelsheim): Vorstel-
lungs-Gottesdienst der KonfirmandInnen, 10.30 Uhr (Wendelsheim): 
Kindergottesdienst im Beinhaus, 10.15 Uhr (Eckelsheim): Gottes-
dienst (Präd. Schnell)
Für Kids:
Wendelsheim - KiGo: geht weiter am Sonntag, am 14. Februar um 
10.30 Uhr im Beinhaus neben der Kirche in Wendelsheim
Eckelsheim - Kinderkirche: nächster Termin, voraussichtlich Sams-
tag, den 27. Februar, 15.00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Eckels-
heim - Infos bei Anita Mergel-Lahm.
Kirchenmusik
Unser Chor - haben Sie Lust, bei unserem Chor dabei zu sein?
Der Chor probt dienstags um 20.00 Uhr im Ev. Gemeindehaus Wen-
delsheim - Proben im neuen Jahr wieder regelmäßig ab Februar - alle 
sind willkommen!
Unser Posaunenchor - probt mittwochs, 20.00 Uhr
Im Wechsel in Erbes-Büdesheim und Wendelsheim. Bei Interesse in 
Verbindung setzen mit Posaunenchorleiter Jörg Krisat (06701-3870)
Konfis
Dienstags, 16.00 Uhr in Wöllstein. Probe für den Vorstellungs-GD am 
13.02. - Uhrzeit sprechen wir noch ab.
Rückblick:
Meet & greet in Wendelsheim: Die Veranstaltung meet & greet war 
gut besucht, die Geschichten der Flüchtlinge aus drei Generationen 
waren packend und zeigten viele Gemeinsamkeiten auf, Dank an alle 
Erzähler! Im Anschluss wurde geschmaust und diskutiert. Der Flücht-
lingsausschuss wird die Themen aufnehmen und weiterbearbeiten. Er 
ist zur Mitarbeit offen.

Ausblick:
Vorstellungsgottesdienst der Wendelsheimer Konfis: Sonntag, 14. 
Februar um 09.00 Uhr in unserer Kirche
Weltgebetstag wird bei uns ausnahmsweise eine Woche später, am 
Freitag, den 11. März um 19.00 Uhr in der Wendelsheimer Kirche 
gefeiert.

Kath. Pfarrgruppe Wißberg
St. Martin Gau-Bickelheim 

St. Katharina Gau-Weinheim 
St. Simon und Judas Thaddäus Wallertheim 

St. Martin Wolfsheim 
Mariä Aufnahme Partenheim 

St. Martin Vendersheim
Pfarrer: Karl-Josef Weeber
Pfarrbüro Gau-Weinheim, Mittelgasse 26 - 28
Tel. 06732-4025, Fax. 06732 - 961205;
e-mail: pfarrer.josef.weeber@t-online.de
Sprechzeiten: nach Vereinbarung
Pfarrsekretär: Ludwig Weeber
Pfarrbüro Gau-Bickelheim: Pfarramt St. Martin,
Badenheimer Weg 11
Telefon 06701/494
e-mail: pfarramt_gau_bickelheim@web.de
Website: www.kath-kirche-gau-bickelheim.de
Öffnungszeiten:
Dienstag und Freitag von 09.00 - 11.00 Uhr
Donnerstag von 08.00 - 10.00 Uhr.
Gemeindereferent: Andreas Mangold
0177/7469160
Katholischer Kindergarten St. Martin:
Leiterin: Gunhild Vogtel-Rehn, Pestalozzistr. 1 A, 
55599 Gau-Bickelheim; Telefon: 06701/1443
Geöffnet von Montag bis Freitag, 07:00 - 16:00 Uhr
Abkürzungen: GB (Gau-Bickelheim), GW (Gau-Weinheim), WAL 
(Wallertheim), WOL (Wolfsheim), PART (Partenheim), VEN (Ven-
dersheim)

Gottesdienstordnung für die Zeit  
vom 05.02.2016 bis 14.02.2016

Freitag, 05.02.16, 18:30 Uhr GB hl. Messe
Samstag, 06.02.16, 17:00 Uhr GW hl. Messe, 18:30 Uhr PART hl. 
Messe, 17:00 Uhr VEN Wortgottesdienst mit Kommunionfeier
Sonntag, 07.02.16, 09:00 Uhr GB hl. Messe, 10:30 Uhr WAL hl. 
Messe, 10:30 Uhr WOL Wortgottesdienst mit Kommunionfeier
Montag, 08.02.16, 18:30 Uhr PART hl. Messe
Dienstag, 09.02.16, 18:30 Uhr VEN hl. Messe
Mittwoch, 10.02.16, 18:30 Uhr GW hl. Messe, anschl. Gebetskreis 
und Beichtgelegenheit, 20:00 Uhr GB Eucharistische Anbetung mit 
Rosenkranz und 20:45 Uhr GB Lobpreis in der Sakristei
Nächste Sonntagsmessen:
Samstag, 13.02.16, 17:00 Uhr GB hl. Messe, 18:30 Uhr GW hl. Messe, 
17:00 Uhr WOL Wortgottesdienst mit Kommunionfeier
Sonntag, 14.02.16, 09:00 Uhr WAL hl. Messe, 10:30 Uhr VEN hl. 
Messe zum Großen Gebet, 10:30 Uhr PART Wortgottesdienst mit 
Kommunionfeier
Katholische Öffentliche Bücherei St. Martin; 
Gau-Bickelheim im Hof des Bürgerhauses, Am Römer
Öffnungszeiten:  montags, 18:30 - 19:30 Uhr
dienstags von 10:00 - 11:00 Uhr und von 16:00 - 18:00 Uhr
Wir freuen uns auf Ihren Besuch - das Büchereiteam.

Evangelische Kirchengemeinde  
Wallertheim und Gau-Bickelheim

Hinweise auf Gottesdienste und Veranstaltungen:
Donnerstag, 04.02.16, 16.00 Uhr Konfirmandenunterricht, 17.00 - 
18.00 Uhr Weltladen geöffnet
Sonntag, 07.02.16, 18.00 Uhr Gottesdienst in Wallertheim, Ev. Kirche
Dienstag, 09.02.16, 17.00 - 18.00 Uhr Weltladen geöffnet, 20.15 Uhr 
Kirchenchorprobe
Mittwoch, 10.02.16, 10.00 - 11.00 Uhr Weltladen geöffnet
Donnerstag, 11.02.16, 16.00 Uhr Konfirmandenunterricht, 17.00 - 18.00 
Uhr Weltladen geöffnet, 20.15 Uhr Elternabend (Konfirmation 2016)
Sonntag, 14.02.16, 09.00 Uhr Gottesdienst in Gau-Weinheim, Ev. Kir-
che, 10.15 Uhr Gottesdienst in Wallertheim, Ev. Kirche
Wenn nichts anderes angegeben ist, finden die Veranstaltungen im 
Evangelischen Gemeindehaus in Wallertheim, Mühlgasse, statt.
Evangelisches Pfarramt, Steggasse 15,
 55578 Wallertheim, Tel. (0 67 32) 88 17
Der Weltladen ist in Wallertheim, Steggasse 15, im Hof gegenüber 
dem Pfarramt. Mit freundlichen Grüßen, Ulrich Weisgerber, Pfarrer.



Wöllstein - 18 - Ausgabe 5/2016

Evangelische Kirchengemeinden Wonsheim, 
Siefersheim und Stein-Bockenheim

Liturgischer Kalender für den Sonntag Estomihi (Sei mir ein star-
ker Fels), 7. Februar 2016
Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet 
werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Men-
schensohn. Lukas 18,31, Liturgische Farbe: grün
Gottesdienstordnung am Sonntag, dem 7. Februar 2016
10:15 Uhr Stein-Bockenheim, Gottesdienst, Pfarrer Emig
Sprechstunden im Pfarrbüro:
Während der Schulzeit: dienstags von 10:00 - 12:00 Uhr und don-
nerstags von 17:00 - 19:00 Uhr.
Zu diesen Zeiten stehen Ihnen üblicherweise sowohl Frau Lamest-
Gräf für alle Sekretariatsangelegenheiten als auch Pfarrer Emig für 
persönliche und seelsorgerische Gespräche zur Verfügung.
Außerhalb der Bürozeiten sind Gespräche mit Pfarrer Emig - nach 
telefonischer Absprache - ebenfalls möglich.
Für Hausbesuche, Hausandachten, Abendmahle steht Ihnen Pfarrer 
Emig ebenfalls gerne zur Verfügung, wenn Sie solches wünschen. 
Bitte vereinbaren Sie diesbezüglich einen Termin.
Evangelisches Pfarrbüro
Kirchgasse 3, 55599 Siefersheim, Tel.: 06703-1370, Fax: 06703-4722 
oder Email: pfarrei_wonsheim@t-online.de
Evangelische Kindertagesstätte Sonnenschein
Heinrich-Bechtolsheimer-Straße 11, 55599 Wonsheim
Tel.: 06703-1892, Leitung: Frau Anke Scherzer
Regelmäßige Hinweise
Der Kindergottesdienst findet am 1. und 3. Sonntag eines Monats 
immer um 10:30 Uhr in den jeweiligen Gemeinderäumen der Kirchen-
gemeinden statt. Bei Fragen wenden sie sich bitte in Siefersheim an 
Frau Paulus-Nowak, Tel. 4415; für Wonsheim und Stein-Bockenheim 
an Frau Gillmeister, Tel.: 1081.
Der Frauenkreis trifft sich außerhalb der Ferienzeit immer 14-tägig 
donnerstags um 14.00 Uhr im Evangelischen Gemeinderaum in Siefers-
heim. Bei Fragen wenden sie sich bitte an Frau Espenschied, Tel. 2561.

Evangelische Kirchengemeinden  
Wöllstein und Gumbsheim

Evang. Pfarramt, Pfarrgasse 9, Wöllstein
Tel: 06703/1211, Fax: 06703/303997
E-Mail: ev.kirchengemeinde.woellstein@ekhn-net.de
Internet: http://Kirchengemeinde-Woellstein.ekhn.org
Bürostunden: dienstags von 09:00 bis 11:00 Uhr und freitags von 
09:00 bis 10:00 Uhr
Pfarrer Georges Cezanne hat am 01.01.2016 die Pfarrstellenverwaltung 
der Gemeinden Gumbsheim, Volxheim und Wöllstein übernommen.

Evangelische Kirchengemeinden
Gumbsheim, Volxheim und Wöllstein

                Herzliche Einladung 
        zur 

              feierlichen Ordination
       von

Pfarrer Georges Cezanne
am Sonntag,

21. Februar 2016,
um 14.00 Uhr 

in der 
evangelischen Kirche Wöllstein.

Die Kirchenvorstände
der pfarramtlich verbundenen Gemeinden

Gumbsheim, Volxheim und Wöllstein

Wochenspruch: Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird 
alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von 
dem Menschensohn. (Lukas 18,31)
Mittwoch, 3. Februar 2016, 10.30 Uhr Gottesdienst im Pflegeheim 
Cura Sana (geleitet von Pf. Emig)
Sonntag, 7. Februar 2016 - Estomihi, 10.00 Uhr Gottesdienst in 
Gumbsheim (geleitet von Pfarrer Cezanne), 19.30 Uhr Abendgottes-
dienst in Wöllstein (geleitet von Pfarrer Cezanne)
Freitag, 12. Februar 2016, 19.30 Uhr Bibelkreis im ev. Gemeinde-
haus, Thema: „Wissen, was zählt“, Gespräch zum Galater Brief
Kindergottesdienst:
Nächster Kindergottesdienst ist am Sonntag, 14.02.2016, um 11.00 
Uhr im ev. Gemeindehaus.
Termine unserer Konfirmanden
Der Konfirmandenunterricht findet immer dienstags um 16.00 Uhr im 
ev. Gemeindehaus statt.
Am Sonntag, 14. Februar 2016 um 10.15 Uhr, findet der Vorstellungs-
gottesdienst der Konfirmanden Gumbsheim, Volxheim und Wöllstein 
in der ev. Kirche Wöllstein statt.
Gemeindebücherei
Die ev. Gemeindebücherei im ev. Gemeindehaus hat donnerstags von 
17.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet und freut sich auf Ihren Besuch.
Posaunenchor
Der Posaunenchor probt in der Regel jeden zweiten Dienstag um 
19.00 Uhr im ev. Gemeindehaus.
Kontakt über Manfred Lahm, Telefon 06703/ 1682.

Katholische Pfarrgruppe  
„Rheinhessische Schweiz“

St. Remigius Wöllstein mit Eckelsheim und 
Gumbsheim 

St. Martin Siefersheim 
St. Mauritius Frei-Laubersheim 

Hl. Kreuz Wonsheim mit Stein-Bockenheim 
St. Dionysius Neu-Bamberg 

St. Josef und St. Ägidius Fürfeld mit Tiefenthal
Kath. Pfarramt, Bennstraße 1, 55546 Fürfeld
Bürostunden: Dienstags von 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr, mittwochs von 
15.00 Uhr - 19.00 Uhr u. freitags von 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr
Tel. 06709/429 Fax 06709/911154 E-Mail: pfarramt@kirchen-fuerfeld.de
Sprechstunden mit Pfr. Todisco nur nach Absprache
www.bistummainz.de/pfarreien/dekanat-alzey/gemeinden/rh-schweiz

Gottesdienstordnung
Freitag, 5. Februar 2016 - Das Büro ist heute geschlossen! 16.30 
Uhr Fü Pfadfinder, 19.00 Uhr Fü Messe
Samstag, 6. Februar 2016, 19.00 Uhr NB Messe in der ev. Kirche
Sonntag, 7. Februar 2016, 09.00 Uhr Wö Messe, 10.30 Uhr Fü Fami-
lienmesse mit Kirchencafé
Montag, 8. Februar 2016, 18.30 Uhr Wö Messe
Dienstag, 9. Februar 2016, 14.11 Uhr Wö Fastnacht im Remigius-
heim - Fahrgelegenheit auf Anfrage! 20.00 Uhr Wö Immanuelkreis
Mittwoch, 10. Februar 2016 - Aschermittwoch - Beginn der Öster-
lichen Bußzeit! 09.30 Uhr Fü Messe mit Aschenkreuz, 16.30 Uhr Wö 
Pfadfinder, 19.00 Uhr FL Messe mit Aschenkreuz
Donnerstag, 11. Februar 2016
08.30 Uhr Wö Kolpingfrühstück für Jeden und Jede! Ende 11.00 Uhr, 
15.00 Uhr Won Messe mit Aschenkreuz, 17.00 Uhr Si Pfadfinder,19.30 Uhr 
Wö Probe des Kirchenchores, 20.00 Uhr Wö Leiterrunde der Pfadfinder
Freitag, 12. Februar, 16.30 Uhr Fü Pfadfinder, 19.00 Uhr Fü Messe, 
19.30 Uhr Generalversammlung der KKM im Pfarrheim, 19.30 Uhr Wö 
Bibelkreis im ev. Gemeindehaus

Aktuelles aus der Pfarrgruppe
Aktuelles:
1. Einkehrtag: Am 14. Februar findet der diesjährige Einkehrtag mit 
dem Männerverein statt.
Er beginnt um 15.00 Uhr im Bürgerhaus in Neu-Bamberg. Die ganze 
Pfarrgruppe ist herzlich eingeladen. Es wird um das Gotteslob gehen: 
Singen und Beten mit dem neuen Gotteslob. Freuen wir uns auf die 
„geistliche Erschließung“ unseres neuen Gesangbuchs. Mit der Messe 
um 18.00 Uhr endet der gemeinsame Nachmittag im Bürgerhaus.
2. Kommunion: Unsere Kommunionkinder treffen sich am 13. Februar 
zum Gemeinschaftstag. Er beginnt um 09.00 Uhr mit der Messe in der 
Wöllsteiner Pfarrkirche. Es wäre gut, wenn auch die Gemeinde diesen 
Gottesdienst mitfeiern würde. D. h. nicht nur Eltern, Geschwister und 
Paten sind willkommen, sondern jeder, dem die Vorbereitung unse-
rer Kinder auf die Feier der Eucharistie am Herzen liegt. Machen wir 
unsere Wertschätzung und Begleitung sichtbar: Feiern wir mit unseren 
Kommunionkindern Gottesdienst!
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3. Fastnacht: Am 09.02.2016 ist es wieder so weit: Fastnacht im 
Remigiusheim. Wir beginnen um 14.11 Uhr. Wer einen Vortrag hal-
ten kann, der melde sich bitte bei uns im Büro! Jeder ist willkommen, 
mitzufeiern.
4. Pfadfinder: Die Leiterrunde wurde auf den 11.02.2016 verscho-
ben. Sie beginnt um 20.00 Uhr. Da wir noch immer neue LeiterInnen 
für unsere Pfadfinder suchen: Kommen und sich informieren ist der 
direkte Weg zu uns.
5. Männerverein: Unser Männerverein hatte Jahreshauptversamm-
lung. Wir danken allen aktiven Mitgliedern für die Gestaltung der 
Erwachsenenbildung in der Pfarrgruppe, das Mitwirken in zahlreichen 
Gottesdiensten und anderen Angeboten. Folgende Personen wurden 
für jahrelange Treue geehrt: Edmund Gaßner für 60, Helmuth Oden-
bach für 55, Hubert Luttenberger für 50, und Albert Schmitz, Josef 
Wollschied, Lars Steeg und Fritz Steffen für 10 Jahre.

Fastnacht in der Pfarrgruppe Rheinhessische 
Schweiz

In eIgeneR Sache
Wenn Sie kein „Wöllstein aktuell“  

bekommen haben ...
Reklamationen wegen Nichtzustellung des Nachrichten-

blattes „Wöllstein aktuell“ nimmt der Verlag entgegen 
unter folgenden Nummern: 

06502/9147-335, -336 und -713.
Die neue E-Mail-Adresse für Reklamationen ist:

abo@wittich-foehren.de
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Kath. öffentliche Bücherei  
im Remigiusheim in Wöllstein

Unsere Öffnungszeiten
Dienstags, 16:30 - 18:00 Uhr
Samstags, 10:00 - 11:00 Uhr
Sonntags, 10:00 - 12:00 Uhr
Bitte vormerken: am Fastnachtsdienstag hat die Bücherei geschlos-
sen. Wir freuen uns auf Ihr Kommen, Ihr Büchereiteam
(www.bistum-mainz.de/koeb.woellstein, Tel. 4339 )

Aus Vereinen 
       und Verbänden

Verbandsgemeinde Wöllstein

eckelsheim

Die IDEE präsentiert:
Die brisante Enthüllungsrevue 

 mit Tenor Rimello & Herrn Niess
4. Februar 19.00 Uhr
Kulturhof Eckelsheim, Kirchstraße 5

Der Buffo-Tenor und die Plaudertasche am 
erotischen Piano lüften das Geheimnis des 
Venustempels, verraten die Rezeptur von 
Amor´s Zaubertrank und zitieren Hollaen-
der bis Frank Sinatra zum allgemeinen 
Lustgewinn. Die garantiert amüsante 
Musiktheater-Produktion ist eine brillante 
Revue über die komplizierte bis vergnügli-
che Beziehung zwischen Mann und Frau. 
Tenor Rimello & Herr Niess sind das 
Dreamteam in Sachen heitere Klassik bis 
musikalischer Witz und vereinen virtuoses 
Können mit rasanter Spielfreude. Als exzel-
lente Musiker und Komödianten verbreiten 
sie allerbeste Laune und die Extra-Portion 
Lebensfreude.

„Während Tenor Rimello einen Gassenhauer nach dem anderen 
abzieht, tappt Herr Niess in einer Welt aus schwarz-weißen Tasten 
und viel zu vielen Noten. Der eine schmettert, schmachtet, säuselt und 
vibriert, um sich schließlich mehreren Frauen gleichzeitig vor die Füße 
zu werfen - dem anderen beschlagen die Brillengläser.“
Erleben Sie einen außergewöhnlichen Abend im wunderbaren Ambi-
ente des Kulturhofes.
…was hier passiert, das ist Rheinhessen…
Info und Reservierung erforderlich: Kulturhof Eckelsheim, 
Tel.: 06703/301458, info@kulturhof-eckelsheim.de
Mehr Info: www.wolfgang-niess.de

Borussia Eckelsheim
erfreut sich über starkes Teilnehmerfeld

Auch in diesem Jahr richtete die Borussia Eckelsheim ihr traditionelles 
Hallenturnier aus. Ein ganz großes Dankeschön geht an alle Helfer, 
Sponsoren und natürlich auch an die angereisten Mannschaften. Auch 
in diesem Jahr konnten die Organisatoren um Normen Rack herum, 
den Zuschauern wieder ein starkes Teilnehmerfeld präsentieren. 
Ebenfalls geht ein großes Lob an die Schiris, die uns immer wieder toll 
unterstützen und das ganze Wochenende eine super Leistung zeigten. 
In diesem Jahr konnten Mannschaften aus Kaiserslautern, Ludwigs-
hafen, Schifferstadt, Mainz und Bingen zum Mannschaftsfeld gezählt 
werden,was die Borussia auch ein wenig stolz machte.
Hier die Ergebnisse vom Wochenende:
Aktive: 1. Platz Armsheim
C-Jugend : 1. Platz Phönix Schifferstadt (Regionalliga)
D-Jugend : 1. Platz Frei - Laubersheim 1
E-Jugend : 1. Platz Rheinhessen Mitte 1
Als die größten Gewinner fühlten sich aber die Herren der Traditions-
mannschaft der Borussia, die am Samstag gegen die 1. Mannschaft 
aus Eckelsheim antraf. Die Traditionsmannschaft wurde, wie von vie-
len Zuschauern erwartet, in den ersten 10 Minuten total überrascht 
und musste schnell einen Rückstand von 4:0 hinterherlaufen. Als sie 
dann aber merkten, Fußball geht auch ohne Rollator, drehten die alten 
Herren so richtig auf und freuten sich über ein Ergebnis von 13:11. 
„Wir hatten Spaß und können immer noch mit den Bällen umgehen.“ 
Ließ Michael Rack verlauten, der bei diesem Spiel einen Muskelfaser-
riss erlitt.

Gau-Bickelheim
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KKM Gau-Bickelheim
Fastnachtdienstag Gau-Bickelheim

09.02.2016

14:11 Uhr närrischer Umzug
Der Zug beginnt am Dorfplatz.

15:11 Uhr Kinderfastnacht
in der Schulturnhalle

In direktem Anschlussan die Kinderfastnacht
Abschlussparty mit Disco und Tanz

Wir freuen uns auf Ihren Besuch, 
KKM Gau-Bickelheim.

Gumbsheim

Männergesangverein  
Sängerbund 1892 e.V. Gumbsheim

Jahreshauptversammlung
am Samstag, 20. Februar 2016 in der Gemeindehalle Gumbsheim
Der MGV Sängerbund 1892 e.V. Gumbsheim lädt hiermit seine Mit-
glieder zu seiner Jahreshauptversammlung am Samstag, den 20. 
Februar 2016 um 20.00 Uhr in die Gemeindehalle Gumbsheim ein.
Tagesordnung: 1. Begrüßung, 2. Bericht des Schriftführers, 3. Bericht 
des Rechners, 4. Bericht der Kassenprüfer, 5. Entlastung des Vorstan-
des, 6. Wahl eines Wahlleiters, 7. Neuwahl des Vorstandes, 8. Neu-
wahl der Kassenprüfer, 9. Änderung der Satzung, 10. Änderung der 
Geschäftsordnung, 11. Termine 2016, 12. Verschiedenes
Anträge an die Versammlung müssen bis spätestens 15. Februar 2016 
beim 1. Vorsitzenden Axel Hubrich in schriftlicher Form eingereicht werden.

Siefersheim

SPVGG Siefersheim 1946 e.V.
Abt. Turnen

1. Zumba Sentao-Kurs
Zum ersten Mal bietet die SPVGG Siefersheim ab 11. Februar 2016 
einen Zumba Sentao-Kurs an.
Hier werden Kraft- und Gewichtstraining mit innovativen Tanzbewe-
gungen kombiniert - und alles spielt sich um einen Stuhl herum ab. Auf 
eine einzigartige, mitreißende Weise werden die Muskeln definiert, der 
Rumpf gestärkt und Kalorien verbrannt. Als Trainerin steht uns wieder 
Steffi Müller zur Verfügung.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Vereinsmitglieder 
zahlen 15 €, Nicht-Mitglieder 30 €.
Der 6-wöchige Kurs (11. Februar bis 17. März 2016) findet jeweils 
donnerstags von 20.00 - 21.00 Uhr in der Siefersheimer Mehrzweck-
halle statt. Eine Anmeldung ist erforderlich unter der E-Mail-Adresse: 
zumbaspvggsiefersheim@web.de.

Outdoor Fitcamp 2015

Fit durch den Winter mit der SPVGG 
Natur, Spaß und hartes Training, diesen „Herausforderungen“ setzte sich 
nun schon die zweite Kursgruppe des 4XF Outdoor Fitcamp unter dem 
Instructor Carsten aus. Ende der Sommerferien erweiterte die Spvgg 
Siefersheim mit diesem Kursangebot ihre Outdooraktivitäten und fand 
damit regen Zuspruch, sodass die ersten beiden Kurse direkt ausge-
bucht waren. Bei dem 4XF Outdoor Fitcamp geht es darum, dass man 
raus aus den stickigen Turnhallen kommt und das Training funktional 
gestaltet. Das heißt nicht nur einzelnen Muskel zu trainieren sondern die 
ganze Muskelkette. Zudem wir durch verschiedene Spiele und gemein-
same Übungen die Gruppe zusammengeschweißt, somit kämpft zwar 
jeder gegen seinen eigenen Schweinehund aber als Gruppe macht es 
gleich viel mehr Spaß. Das Alter in den Kursen ist ganz verschieden, so 
geht es von 16 Jahren bis 60 Jahren, was in dem Trainingskonzept kein 
Problem darstellt da jede Übung an die Person angeglichen werden 
kann. Ein neuer Kurs startet am 22. Februar 2016. Weitere Infos und 
Anmeldungen: Carsten Wirth, (015254557573 o. 06703961324) 

SpVgg Siefersheim  
erhöht die Mitgliedsbeiträge

Das vielfältige und professionelle Angebot des Vereins ist mit aus-
schließlich ehrenamtlichen Helfern nicht mehr aufrechtzuerhalten. 
Hinzu kommt der wachsende Anteil an Mitgliedern, die das Angebot 
nutzen ohne sich darüber hinaus im Verein zu engagieren. Um auch 
in Zukunft handlungsfähig zu bleiben, beantragte der Vorstand auf der 
ordentlichen Mitgliederversammlung der SpVgg Siefersheim am Sams-
tag, den 09.01.2016 die Beiträge nach 11 Jahren wieder anzuheben.
Die Versammlung folgte dem Antrag mit großer Mehrheit.
•	Jugendliche	bis	17	Jahre	36	€	/	
Jahr(und Auszubildende bis 25 Jahre)
•	Erwachsene	ab	18	Jahre	60	€	/	Jahr
•	Familienbeitrag	100	€	/	Jahr
 (min. ein Erwachsener mit min. einem eigenen Kind)
•	Senioren	ab	65	Jahre	36	€	/	Jahr
•	Sonderbeitrag	für	Härtefälle		12	€	/	
Jahr (nur auf Antrag beim Vorstand für 1 Jahr)
Die Beitragserhöhung wird gültig vom 01.01.2016 und wie üblich im Juni 
eingezogen, Andreas Schneider, 1. Vorsitzender SpVgg Siefersheim.

SpVgg Siefersheim sucht neuen Kassierer
Am Samstag, den 09.01.2016 fand die Jahreshauptversammlung 
der SpVgg Siefersheim statt. Die Berichte aus Vorstand und Abtei-
lungen spiegelten die vielfältigen Aktivitäten und ein ereignisreiches 
Vereinsleben wieder. Nach dem Bericht des Kassenwarts wurde der 
Vorstand ohne Gegenstimme entlastet. Turnusmäßig stand auch wie-
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der die Hälfte des Vorstandes zur Wahl. Der 2. Vorsitzende Michael 
Kalstadt, die 2. Schriftführerin Hiltrud Rubrecht und die Beisitzerin 
Alina Sinopoli wurden dabei in ihrem Amt bestätigt. In das Amt des 
Jugendwartes wurde Carsten Wirth gewählt, da Kai Espenschied das 
Amt studienbedingt aufgeben musste. Auch der 1. Kassierer Günther 
Ebling trat nach 10 Jahren von seinem Amt zurück. Da kein Nachfolger 
gefunden werden konnte, übernimmt der 2. Kassierer Dieter Dapper 
das Amt kommissarisch. Im weiteren Verlauf wurden die Abteilungs-
leiter der SpVgg in ihrem Amt bestätigt. Nur bei der Abteilung Fußball 
konnte kein Nachfolger für Gunter Becker gefunden werden, der aus 
gesundheitlichen Gründen sein Amt aufgab.
Den drei ausgeschiedenen Amtsträgern Gunter Becker, Günther 
Ebling und Kai Espenschied sei an dieser Stelle nochmals für ihr 
Engagement herzlich gedankt. Den Abschluss bildete die Ehrung der 
langjährigen Mitglieder der SpVgg. Danach ging die Mitgliederver-
sammlung in die Jahresabschlussfeier über.
Bedauerlich für den Verein, sind die unbesetzten Positionen. Wer Lust 
hat, sich in einem guten Team für den Sport vor der Haustür zu enga-
gieren, darf gerne zu uns stoßen.
Andreas Schneider, 1. Vorsitzender, spvgg@spvgg-siefersheim.de.

Stein-Bockenheim

 

 

„Pellkartoffel trifft Matjes“ 

Aschermittwoch, 10.02.2016, 19.00 Uhr, 

Feuerwehrgerätehaus Stein-Bockenheim 

 

Der Landfrauenverein Stein-Bockenheim lädt Liebhaber und Kenner des 

milden Herings zum  Matjes-Essen an Aschermittwoch ein. 

 

Portion Matjes mit Pellkartoffeln und Dip ....... 6,00 EUR  

Nachschlag pro Matjes ..................................... 2,00 EUR 

„schlanke Variante“  

Portion Pellkartoffeln und Dip (Quark)............ 3,00 EUR  

Der Räuchermatjes, eine milde Delikatesse, kommt direkt aus dem hohen 

Norden zu uns.  

Anmeldung aus organisatorischen Gründen zwingend erforderlich 

unter mail: lfv-stein-bockenheim@gmx.de 

oder telefonisch bei Ellen Stumpf, Tel. 785, bzw. Anette Kastner, Tel. 4972. 

 

Wir freuen uns auf Sie!       

Landfrauenverein Stein-Bockenheim  

 

Am Aschermittwoch ist noch 

lange nicht alles vorbei......... 

wendelsheim

Einladung zum Kennenlerncafé
Liebe Wendelsheimer,

am Freitag, den 12.02.2016 um 16.00 Uhr starten wir mit unserem 
Kennenlerncafé für neue und alteingesessene Bürger von Wendels-
heim. Wir möchten uns von nun an regelmäßig einmal im Monat in 
den Räumen des Dorfgemeinschaftshauses (in der Neugasse) zum 
Reden und Austauschen treffen, um den neuen Einwohnern die Integ-
ration in ihrer neuen Heimat zu erleichtern. So besteht die Möglichkeit 
Informationen unseres Dorflebens weiterzugeben und neuen Men-
schen zu begegnen. Diese Form der Zusammenkunft hat sich bereits 
in Wöllstein und anderen Gemeinden etabliert. Alle sind herzlich ein-
geladen. Wer möchte, kann gerne etwas zum Buffet beitragen. Für 
weitere Information stehe ich gerne zur Verfügung, Ramona Krüger, 
Tel.: 0174/3080686.
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Kinderfastnacht
Turn- und Sportverein  

“Grün-Weiss“ 1848  
Wendelsheim e.V.

Kinderfastnacht
Rosenmontag,  

08.02.2016  
ab 15.11 Uhr

Spiel, Spaß, 
Tanzgruppen

und Musik
in der 

Gemeindehalle 
Wendelsheim. 

Eintritt frei!

WendelsheimWöllstein

Kleintierzuchtverein Wöllstein
Monatsversammlung Februar

Der Kleintierzuchtverein Wöllstein lädt seine Mitglieder zur Monatsver-
sammlung am Freitag, den 12.02.2016 um 20.00 Uhr in die Zuchtan-
lage nach Siefersheim recht herzlich ein.
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Turn- und Sportverein  
1863 Wöllstein e.V.

Einladung zur ordentlichen 
 Mitgliederversammlung

am Freitag, den 4. März 2016, um 20:00 Uhr im Sitzungssaal des Rat-
hauses/Dorfgemeinschaftshauses, Ernst-Ludwig Str. 22, 55597 Wöllstein
Tagesordnung: TOP 1: Begrüßung und Eröffnung, TOP 2: Feststel-
lung der Tagesordnung, Feststellen der Beschlussfähigkeit, Man-
datsprüfung, TOP 3: Totengedenken, TOP 4: Tätigkeitsbericht des 
Vorstandes TOP 5: Prüfbericht der Kassenprüfer TOP 6: Entlastung 
des Vorstandes, TOP 7: Wahlen, - Wahl des stellvertretenden Vorsit-
zenden, - Wahl des Kassierers, - Wahl der 3 Beisitzer (d - f), - Wahl der 
Kassenprüfer, TOP 8: Berichte der Abteilungsleiter, TOP 9: Verschie-
denes, - Mitarbeit im Vorstand, - ÜL-Abrechnungen/Möglichkeit der 
Aufwandsverzichtspende, - Status Clubheim, - 200 Jahre Rheinhes-
sen / Wöllstein Markt, - Versicherungsschutz für Mitglieder
Über Anträge, die nicht in der Tagesordnung verzeichnet sind, kann 
in der Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, wenn diese 
Anträge mindestens zwei Wochen vor der Versammlung schriftlich bei 
dem Vorsitzenden des Vereins eingegangen sind. Vorsitzende: Gudrun 
Maak, Kirchstr. 45, 55597 Wöllstein.
Ein Hinweis an unsere jugendlichen Mitglieder: Gemäß § § 13.6; 16.1 
der TuS Satzung, sind alle Mitglieder vom vollendeten 16. Lebensjahr 
an stimmberechtigt. Die Verwendung von geschlechtsspezifischen 
Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten sowohl in weiblicher 
als auch in männlicher Form.

wendelsheimwonsheim

Närrischer Nachmittag
Kindermaskenball beim CV Wonsheim

Alle Kinder, ob groß oder klein, sind am Dienstag, 9. Februar zum 
großen Kindermaskenball mit Spiel, Spaß, Spannung und Süßigkeiten 
zum Carnevalverein nach Wonsheim eingeladen. Das bunte Treiben, 
rumtoben und spielen beginnt um 15:11 Uhr in der Gemeindehalle. 
Für Mamas, Papas, Omas, Opas und alle anderen Familienmitglieder 
gibt es Kreppel und Kaffee. Auf los geht´s los.

waS SOnSt nOch intereSSiert

Finanzamt Bingen-Alzey
Öffnungszeiten des Finanzamts  

Bingen-Alzey an den Fastnachtstagen
Das Finanzamt Bingen-Alzey bleibt an Schwerdonnerstag, den 
04.02.2016, Rosenmontag, den 08.02.2016 und an Fastnacht-
dienstag, den 09.02.2016. für den Publikumsverkehr an beiden 
Standorten geschlossen.

Die Landsenioren Rheinhessen laden ein
Am Dienstag, den 23. Februar 2016 laden wir um 14.00 Uhr zur Ver-
treterversammlung der Landseniorenvereinigung Rheinhessen ein. 
Ab ca. 14.30 Uhr liest der bekannte Krimi- und Geschichtsautor Dr. 
Andreas Wagner, Essenheim - in seinem Hauptberuf als Winzer tätig - 
aus seinen aktuellen Werken. Die Veranstaltungen finden wie gewohnt 
in Eppelsheim, Sporthalle/Bürgerstube, Albert-Schweitzer-Straße 1 
statt. Bringen Sie Ihre Freunde und Bekannten mit.

Chorprojekt der Kreismusikschule
Die Musikschule des Landkreises Alzey-Worms lädt interessierte 
Chorsängerinnen und -sänger zu einem außergewöhnlichen Chorpro-
jekt abseits des gängigen Oratorienrepertoires ein. Auf dem Programm 
steht die Kantate „Sonne, Mond und Sterne“ von Peter Schindler. Das 
Werk verbindet Musik aus einer Mischung aus Pop, Jazz, Chanson 
und klassischen Elementen mit Texten aus fünf Jahrhunderten zu 
einem Kaleidoskop des Lebens und spricht gleichermaßen Jugendli-
che und Erwachsene, den Popchor- als auch den Oratoriensänger an. 
Die Besetzung des Stückes besteht aus gemischtem Chor, zwei Solis-
ten und einem Orchester mit Bläsern, Klavier, Bass, Pauke, Schlag-
zeug, welches sich aus Schülerinnen und Schülern der Musikschule 
rekrutiert. Die Aufführung findet am 19.06.2016 in der kath. Kirche St. 
Joseph in Alzey statt. Am 11. / 12.06.2016 ist ein Probenwochenende 
an dem versierte Sängerinnen und Sänger, die ihren Notentext selbst-
ständig erarbeiten, in das Werk einsteigen können. Anderen wird ein 
wöchentlicher Probenbesuch jeweils mittwochs von 17.30 - 18.30 
Uhr in der Kreismusikschule Alzey-Worms empfohlen. Eine formlose 
Anmeldung ist unter kms@alzey-worms oder unter 06731/494710 
erforderlich. Als Kostenbeitrag fallen lediglich 25,00€ für Notenmate-
rial an. Landkreis Alzey-Worms, Theodor-Heuss-Ring 2, 55232 Alzey, 
Tel.: 06731/4947-11/Herr Steffens, Telefax: 06731/4947-19, E-Mail: 
kms@kreis-alzey-worms.de.

Energietipp der  
Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz

Austauschpflicht für Heizkessel
Heizungsanlagen, die älter als 30 Jahre sind, dürfen laut Energie-
einsparverordnung (EnEV) nicht mehr betrieben werden. Das gilt 
zumindest für Heizöl- und Erdgasheizungen mit so genanntem 
Konstanttemperaturkessel. Aufgrund der durchgängig hohen Kes-
seltemperatur haben diese einstigen Standardkessel einen hohen 
Energieverbrauch und einen schlechten Wirkungsgrad. In der Pra-
xis sind diese aber nur noch selten zu finden. Eine Austauschpflicht 
besteht nicht bei Niedertemperatur- oder Brennwertkessels sowie 
alten Küchenherden. Wer seit dem 1. Februar 2002 im eigenen Ein- 
oder Zweifamilienhaus wohnt ist, ebenfalls von der Austauschpflicht 
ausgenommen, sollte aber prüfen ob sich ein Austausch dennoch 
rentiert. Unabhängig vom Kesselalter müssen bisher völlig unge-
dämmte und zugängliche Verteilleitungen für Heizung und Warm-
wasser im unbeheizten Bereich gedämmt werden. Die Mindestdicke 
der Dämmung ist abhängig vom Innendurchmesser der Rohre. Bei 
gängigen Leitungen mit einem Innendurchmesser von 22 bis 35 Milli-
metern muss die Dämmschicht 30 Millimeter dick sein, bei einer Wär-
meleitfähigkeit des Dämmstoffs von 0,035 W/(m * K). Das ist auch 
wirtschaftlich empfehlenswert. Die unabhängigen Energieberater 
der Verbraucherzentrale helfen bei einem individuellen Beratungsge-
spräch dabei, energiesparende Maßnahmen an Ihrem Haus zu planen 
und Ihre Sanierungspflichten zu identifizieren.
Der Energieberater hat am Montag, den 15.02.16 von 12.30 -17.00 
Uhr Sprechstunde in der Kreisverwaltung in Alzey, Ernst-Ludwig-
Straße 36. Die Beratungsgespräche sind kostenlos. Voranmeldung 
unter: 0 67 31/408-0.

„Ein Tag mit medizinischem Qi Gong“
Am Samstag, 5. März, oder alternativ am Sonntag, 6. März, von 
jeweils 09.00 bis 16.00 Uhr, lädt die Gleichstellungsbeauftragte des 
Landkreises Alzey-Worms interessierte Frauen zu einem „Tag mit 
medizinischem Qi Gong“ in Alzey ein. Qi Gong ist eine jahrtausende 
alte chinesische Heillehre, wobei „Qi“ Lebensenergie und „Gong“ der 
Weg bedeutet. Qi Gong-Übungen sind sanfte, langsame Bewegun-
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gen, die den Energiefluss im Körper fördern, Blockaden abbauen, 
die Beweglichkeit der Gelenke aktivieren und die Selbstheilungs-
kräfte im körperlichen und seelischen Bereich fördern. Qi Gong hat 
die Stabilisierung und Heilung von Körper, Geist und Seele zum Ziel 
und strebt bei Erkrankungen die Wiederherstellung des energetischen 
Gleichgewichts an. Qi Gong-Übungen sind in der westlichen Tradition 
wichtige Therapieinhalte in Reha-Kliniken und in den Präventionskon-
zepten der Krankenkassen. Vorkenntnisse oder sportliche Fähigkeiten 
sind nicht erforderlich - jede kann mitmachen und die Übungen - die 
auch schriftlich beschrieben werden - erlernen. Durch die erfahrene 
Referentin Gudrun Simon (staatl. geprüfte Gymnastik- und Rücken-
schullehrerin) erhalten die Teilnehmerinnen eine Einführung in das 
medizinische Qi Gong und lernen die unmittelbare Umsetzung - ob 
während des Tagesseminars, im Beruf oder in der Freizeit - und kön-
nen so die kleinen Übungseinheiten jederzeit und ohne Aufwand in 
ihren Alltag integrieren. Den Jahreszeiten entsprechend steht jeweils 
ein Organ im Mittelpunkt der Übungseinheiten. Der Märztermin im 
Frühling ist der Leber gewidmet Die speziellen Qi Gong- Übungen 
regen die Lebertätigkeit und damit die Entschlackung des Körpers an. 
Die Gebühr beträgt einschließlich Verpflegung und Seminarunterlagen 
60 Euro, die Teilnehmerinnenzahl ist begrenzt. Anmeldungen werden 
bis spätestens 24. Februar im Frauenbüro der Kreisverwaltung Alzey-
Worms entgegengenommen, dort gibt es auch weitere Informationen 
zum „Jahreszeiten Qi Gong“. Tel. (06731) 408-1251 oder per Email: 
frauenbuero@alzey-worms.de.

Deutsche Rentenversicherung  
Rheinland-Pfalz Thema

Informationsveranstaltungen in Mainz und Bad 
Kreuznach: Altersrenten - Wer? Wann? Wie(viel)?

Über die Voraussetzungen für eine Altersrente, mögliche Rentenab-
schläge und vieles mehr zum Thema Altersrente informiert die Deutsche 
Rentenversicherung Rheinland-Pfalz bei Veranstaltungen am 24. Feb-
ruar in Bad Kreuznach in der Drei-Burgen-Klinik, Zum Wacholder 2, und 
am 1. März in Mainz, Auskunfts- und Beratungsstelle, Am Brand 31. 
Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 16:30 Uhr. 
Die Teilnahme an den Informationsveranstaltungen ist kostenlos. 
Eine Anmeldung ist erforderlich: Für Mainz unter Telefon 06131 274-
0, Fax 06131 274-191 oder E-Mail aub-stelle-mainz@drv-rlp.de. Für 
Bad Kreuznach unter Telefon 0671 92012-0, Fax 0671 92012-12 oder 
E-Mail aub-stelle-badkreuznach@drv-rlp.de.

Meine Altersvorsorge -  
Wieder VHS-Kurs in Worms 

Wer für sein Alter vorsorgen will, aber noch nicht weiß wie, der kann 
sich am 25. Februar im Volkshochschulkurs „Meine Altersvorsorge“ 
in Worms informieren. Elke Habermehl, Rentenexpertin der Deut-
schen Rentenversicherung Rheinland-Pfalz, erläutert die drei Säulen 
der Altersvorsorge und informiert über die Leistungen der gesetzli-
chen Rentenversicherung bei Krankheit, Alter oder Tod. Sie zeigt die 
wesentlichen Eckpunkte zum Aufbau einer zusätzlichen privaten oder 
betrieblichen Altersvorsorge auf und informiert über staatliche Förder-
möglichkeiten, zum Beispiel bei der Riesterrente. Die Informationen 
sind neutral und unabhängig, denn Kaufempfehlungen gibt es bei der 
Veranstaltung nicht. Der VHS-Kurs „Meine Altersvorsorge“ findet in 
der Neusatzschule in Worms statt und ist kostenlos. Er beginnt um 
18:00 Uhr und dauert rund 90 Minuten. Informationen zur Anmeldung 
gibt es bei der VHS Worms, Telefon 06241 853-4251, Fax 06241 853-
4269 oder per Mail vhs@worms.de. 

Der Fastnachtsverkehr  
für Rheinhessen - neu:
mehr Züge und Busse am  

Altweiber-Donnerstag und in Ingelheim und Bingen
An den tollen Fastnachtstagen wird der Nachtverkehr in Rheinhes-
sen noch erweitert, dafür sorgen der Rheinland-Pfalz-Takt und die 
Verkehrsunternehmen. Neu sind am Altweiber-Donnerstag stündliche 
Züge ab Mainz nach Bingen bis 2.08 Uhr und nach Bad Kreuznach über 
Bingen um 1.08 Uhr und der erweiterte Fahrplan der neuen Ingelheimer 
Nachtbuslinie. Am Fastnacht-Samstag bestehen von den ab Mainz bis 
2.08 Uhr verkehrenden Spätzügen direkte Anschlüsse in Ingelheim zum 
neuen Nachtbus 613 und zur Buslinie 643 sowie in Bingen am Stadt-
bahnhof zur Stadtbuslinie 601 mit Anschluss zur 603 bis Aspisheim. In 
Ingelheim bietet der Nachtbus 613 auch Altweiber-Donnerstag diese 
Anschlüsse. Über das gesamte Zusatzangebot an Fastnacht informiert 
der Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund unter www.rnn.info.

Viele Rückenschmerzen lassen sich vermeiden!

Nibelungenstr. 30 • 55232 Alzey • Tel.: 06731/9985444 
www.betten-rauch.de

Rechtzeitig zur diesjährigen Kampagne ist am 23. Dezember 
unsere langersehnte Prinzessin 

Victoria Maria
zu uns gekommen, um uns zu verstärken.
Es freuen sich närrisch: Königin Daniela und König Frederik,

(Präsident der Gumbsheimer Fassenacht)
Prinz Vincent der Erste,  

Queen Mum und Dad aus Wallertheim,  
der König von Gumbsheim samt Gemahlin.

Prinzessin Victoria wird auch nach Aschermittwoch wohl 
dauerhaft bei uns residieren. HELAU !

Neubamberg/Gumbsheim/Wallertheim, im Februar 2016

Treffpunkt
Deutschland.de

Reisemagazine

EntspannenWandern
R e l a x e n S t r a n d
SonneURLAUB
CampingGenießen

WöLLSTEin
FreudeDEUTSChLAnD
F e i e r n M u s e e n

Gumbsheimer Weg 10

Familienanzeigen
in ihrem Mitteilungsblatt

Gut informiert durch Ihr Amts- oder Mitteilungsblatt!
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FERIENPARK LENZ
AM PLAUER SEE

Was vor zweieinhalb Jah-
ren mit dem Ferienpark 
Lenz begann, das kann sich 
heute schon gut sehen las-
sen. Vor Ort erkennt man 
die erfolgreiche Entwick-
lung des Ferienparks und 
das Voranschreiten des 
Baugeschehens. Der ers-
te Bauabschnitt ist längst 
fertig und auch die ersten 
Urlauber konnten sich in 
den neuen und schönen 
Häuser erholen.

Im zweiten Bauabschnitt 
werden bis zum Frühjahr 
weitere Ferienhäuser hin-
zukommen, so dass auch 
dieser Abschnitt bald fer-
tiggestellt sein wird.

Für Interessenten heißt 
es JETZT zugreifen! Denn 
es sind NUR NOCH 6 Bau-
grundstücke frei!

Kontaktdaten zum Bauprojekt: Ferienpark Lenz am Plauer See, Andreas Grzibek, Hans-Joachim Groß, Tel. 039931/57931 o. 0171/9715740, www.ferienpark-lenz.de
Buchungsanfragen: Ferienkontor-MV, Tel. 0178/5319513, www.ferienkontor-mv.de

Nur noch 6  Grundstücke frei:JETZT HEIßT ES SCHNELL SEIN!

FÜR SIE NOCH FREI!

Informationen unter:  
Tel. 039931/57931
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Ihr, die ihr mich so geliebt habt, 
seht nicht auf das Leben, das ich beendet habe, 
sondern auf das, welches ich beginne. Aurelius Augustinus

Danksagung
Fritz Klöss

† 14.12.2015

Herzlichen Dank sagen wir allen, die sich in der Trauer mit uns verbunden fühlten und ihre 
Anteilnahme auf vielfältige Weise zum Ausdruck brachten.
Unser besonderer Dank gilt Herrn Pfarrer Emig für die tröstenden Worte, der evangelischen 
Sozialstation Wöllstein für die fürsorgliche Unterstützung, dem Ärzteteam Herrn Dr. Eißfeller 
und Frau Dr. Wastian für kompetente Begleitung, dem Bestattungsinstitut Sulfrian und Herrn 
Stumpf für den einfühlsamen Beistand und Frau Tremel und Frau Niesen für die liebevolle Hilfe. 

Im Namen aller Angehörigen
Lotte Brüstle

Familienanzeigen
in Ihrem Mitteilungsblatt

Foto: Marlies Schwarzin / pixelio.de

Geschäftsanzeigen online buchen: Registrieren Sie sich jetzt unter „meinWITTICH“ bei  www.wittich.de
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Start und Ziel im pfälzischen Bockenheim (Landkreis Bad Dürkheim). Die 
anspruchsvollen Laufstrecken führen durch die reizvolle Landschaft des  
Weinbau-, Urlaubs- und Naherholungsgebietes Deutsche Weinstraße. Durch 
romantische Weindörfer, hin zum Dürkheimer Riesenfass, vorbei an 2.000 Jahre 
alten Zeugen der Weingeschichte und wieder ins Land der Leininger Grafen.

Elf Verpflegungsstellen (einschl. Start und Ziel) an denen selbstverständlich auch 
Pfälzer Wein angeboten wird. Außergewöhnliche Erfrischungen für die Athleten: 
Riesling-Schwämme in Dackenheim und Kleinkarlbach – Riesling-Dusche in 
Herxheim am Berg. 

In den Gemeinden an der Laufstrecke präsentieren sich die Sport- und                     
Kulturvereine den LäuferInnen sowie den Zuschauern und werden die erwarte-
ten 30.000 Gäste bestens mit Pfälzer Spezialitäten, Weinen und spritzig frischen 
Jahrgangssekten bewirten.   

Schirmherrin:  Ministerpräsidentin Malu Dreyer
Veranstalter: Landkreis Bad Dürkheim
Ausrichter: TSV Bockenheim | TSG Grünstadt
Start & Ziel: Haus der Deutschen Weinstraße in Bockenheim
Startzeit:  10:00 Uhr Marathon, Duo-Marathon und Halbmarathon

Kreisverwaltung Bad Dürkheim
Marathon Deutsche Weinstraße
Philipp-Fauth-Straße 11 · 67098 Bad Dürkheim 
Telefon: 06322 961-1015 (ab 14:00 Uhr)

  
  info@Marathon-Deutsche-Weinstrasse.de
  www.Marathon-Deutsche-Weinstrasse.de
  facebook.com/MarathonDeutscheWeinstrasse

INFOS & ADRESSE

DURCHSTARTEN – MITMACHEN – DABEI SEIN!
Lauferlebnis Deutsche Weinstraße

10. Marathon
Deutsche Weinstraße

10.04.2016

JUBILÄUMSLAUF

        m
it Duo- & Halbmarathon
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Gleich reinschauen,Tollen beruf
aussuchen &
Bewerben!

JA, ICH WILL!
Tolle Ausbildungsberufe 2016 be

i IBS

IBS Scherer GmbH

Kauffrau/Kaufmann für Dialogmarketing

Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement

Industriekauffrau/Industriekaufmann

Berufskraftfahrer/-in

Systemfachinformatiker/-in

Metallbauer/-in Fachrichtung Konstruktion

Produktionsfachkraft Chemie (m/w)

Kauffrau/Kaufmann für Dialogmarketing

Karriere-Chancen nutzen &mit IBS Schererdurchstarten
als:

Wir stehen füreine erstklassigeAusbildung undWeiterbildungs-möglichkeiten 

IBS Scherer GmbH

 IBS Scherer GmbH
Gewerbegebiet
D-55599 Gau-Bickelheim
 Tel.: +49 (0) 67 01-93 83-0
Fax: +49 (0) 67 01-93 83-33
E-Mail: info@ibs-scherer.de
www.ibs-scherer.de

Tipps für eure Bewerbung 
Der erste Eindruck zählt. Eine vollständige und saubere schriftliche Bewerbung hilft 

uns schon bei der Vorauswahl, ein stimmiges Bild von Dir zu bekommen.

Ihr könnt eure Bewerbung klassisch an unsere Personalabteilung per Post an uns 

schicken oder als PDF an: info@ibs-scherer.de

Das benötigen wir
> individuelles Bewerbungsanschreiben

> tabellarischer Lebenslauf

> Kopien der letzten Schul- oder Arbeitszeugnisse

> Kopien über bereits besuchte Seminare und Kurse

IBS Scherer ist führender Premiumhersteller und Lieferant von Geräten zur Teile-
reinigung und Oberflächenentfettung sowie Spezialreinigern „Made in Germany“.

Ausbildungsplätze IBS – Hauptwerk in 55599 Gau-Bickelheim  

Wir suchen u. a. Auszubildende für folgende Ausbildungsberufe:

Industriekauffrau/Industriekaufmann
Sie übernehmen Tätigkeiten in kaufmännischen Aufgabenbereichen, u. a. 
Disposition, Auftragserfassung, Finanzbuchhaltung und Rechnungswesen.

Produktionsfachkraft Chemie m/w
Zu Ihren Aufgaben gehört die Ausarbeitung und Zubereitung von Rezepturen und 
Mischungen der IBS-Spezialreiniger und Wartungsprodukte. Probeentnahmen 
und Prüfungen im eigenen Labor. Bedienung und Wartung von Messeinstrumen-
ten und Apparaten der Produktionsprozesse.

Metallbauer/in Fachrichtung Konstruktion
Umfasst die Fertigung und Montage der IBS-Teilereinigungsgeräte in der Produktion. 
Bedienen des eigenen Schweißroboters, Abkantpresse und sonstigen Produktions-
maschinen. Vorbereitung und Konstruktion, sowie Erstellung von individuellen Son-
derbauten- und Spezialanfertigungen.

Wir bieten:
• eine starke Marke mit 40 Jahren Unternehmenserfahrung
• bestes Branchen-Know-How durch jahrelange internationale Tätigkeit
• erstklassige Ausbildung und vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten
• sehr gute Übernahmechancen
• modernste Kommunikationstechnik
• hervorragende Entwicklungschancen in einem 
   international agierenden Unternehmen

Starten Sie mit uns erfolgreich ins Berufsleben! 
Beschreiten Sie gemeinsam mit uns neue Wege . . . 
Gerne kann vorab ein Praktikum absolviert werden.

Ihre vollständige, aussagekräftige Bewerbung 
senden Sie bitte per E-Mail an: 

IBS Scherer GmbH • Ina Weidmann • Tel.: 06701-9383-0 
Gewerbegebiet • 55599 Gau-Bickelheim • Fax: 06701-9383-33 
info@ibs-scherer.de. Weitere Informationen und Stellenangebote finden Sie 
unter: www.ibs-scherer.de/karriere 

Wir führen unser Unternehmen seit 25 Jahren 
und suchen ab sofort einen zuverlässigen 

• Facharbeiter Garten-/Landschaftsbau
• Bauhelfer

mit Erfahrung und Führerschein.

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an:
Firma Ronny Langer • Hof- und Gartengestaltung
Gerhard-Mewes-Str. 6 •55578 Wolfsheim • Tel.: 0 67 01 / 37 49

Tel.: 06701-2003860

Beschäftigung, stundenweise, privat, zur Pflege,
Betreuung, Einkäufe, Arztbesuche und Hilfe im Haushalt.

Exam. Altenpflegerin (50 J.) sucht 

Suche Putzhilfe nach Wendelsheim
1 x pro Woche 3-4 Stunden.

Telefon: 0175 - 9758800

Stellen Anzeigenannahme 0 65 02/91 47-0

Bildung

Beruf

Erfolg

Zukunft

Die Zeitungsanzeige –  
ein wirkungsvolles und preisgünstiges Werbemittel
Auch in Zukunft wird sich die Anzeige in Ihrer Heimat- und Bürger-
zeitung als eines der wirkungsvollsten und preisgünstigsten Wer-
bemittel behaupten. Ohne Streuverluste können Sie die von Ihnen 
favorisierten Regionen bewerben.

Ein kompetentes Team von Anzeigenberaterinnen und -beratern im 
Innen- und Außendienst steht Ihnen für Ihre Werbemaßnahmen mit 
Rat und Tat zur Seite.

Fordern Sie uns doch einfach heraus! 
Kontakt: 06502  /  9147 -0  - anzeigen@wittich-foehren.de

Freie Fahrt in alle Richtungen!
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Vermittlung 
    bitte! Die aktuellen Stellenangebote 

helfen Ihnen dabei!
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0671-4833688
TN

S INFRATEST

Gesamt-
note

GUT (1,8)

Richtig schenken und vererben
Wie vererbe ich gerecht? 
Warum ist das Berliner Testament meist falsch?
Wie vermeide ich Pflichtteil, Erbschaftssteuer und Erbstreit?

Vortrag: Das eigene Haus richtig vererben
Der Vortrag ist kostenlos, ohne Anmeldung und dauert 1 Stunde.

Do. 11. Feb.  – 11.00 Uhr  Worms, Parkhotel Prinz Carl, Prinz-Carl-Anlage 10–14
Do. 11. Feb.  – 14.30 Uhr  Ingelheim, Weiterbildungszentrum, Wilhelm-Leuschner-Str. 61
Mo. 15. Feb.   – 11.00 Uhr  Alzey, Weingut der Stadt Alzey, Schlossgasse 14
Mo. 15. Feb.   – 14.00 Uhr  Mainz, TGM Mainz-Gonsenheim, Kirchstr. 45–47
Di. 16. Feb.   – 11.00 Uhr  Wiesbaden, Kurhaus, Kurhausplatz 1
Di. 16. Feb.   – 14.30 Uhr  Bad Kreuznach, Haus des Gastes, Kurhausstraße 22–24
Do. 18. Feb.   – 15.00 Uhr  Saulheim, Bürgerhaus, Am Westring 4

Hauptkanzlei für Erbrecht in Saulheim
Nieder-Saulheimer-Straße 25
Tel.: 0 67 32/93 68 01
www.Anwalt-Batzner.de

Spezialbaumfällungen
LOTHAR RAUTH
Ripperter Hof 4
67305 Ramsen

Telefon:  0 63 51/83 04
Mobil:  01 71/ 3 57 81 38

www.holz-rauth.de

Zertifizierte Baumkontrolle

Ausfräsen von Wurzelstöcken

Heckenschnitt

  Zertifizierte Baumkontrolle
  Baumfällungen
  Ausfräsen von Wurzelstöcken
  Heckenschnitt
  Hackschnitzel

Tel.:

Spezialbaumfällungen
LOTHAR RAUTH
Ripperter Hof 4
67305 Ramsen

Telefon:  0 63 51/83 04
Mobil:  01 71/ 3 57 81 38

www.holz-rauth.de

Zertifizierte Baumkontrolle

Ausfräsen von Wurzelstöcken

Heckenschnitt

IHRE ANSPRECHPARTNERIN
für Anzeigenwerbung
in Ihrem Mitteilungsblatt

Julia Marks
Ich berate Sie gerne!

Gebietsverkaufsleiterin

Mobil: 0171 / 1 99 88 26
E-Mail: j.marks@wittich-foehren.de

• Privat- und Geschäftsanzeigen
• Sonderpublikationen
• Beilagen 

Ihr Erfolg 
ist unsEr 
Anspruch!

Farbe macht 
gute Laune!!!

Wir suchen für solvente Kunden: Bauplätze,
Wohnungen und Häuser. Es werden Bestpreise gezahlt.

www.Die-Baupartner.de in 55576 Zotzenheim
06701 – 435 20 21             info@die-baupartner.de

Anzeige

Immobilien Anzeigenannahme 0 65 02 / 9147-0

aus der Region 

für die Region
Kaufen · Verkaufen · Vermietung · Mietgesuche

Wenn Ihre...
Ihr Mitteilungsblatt hilft!

...Wohnung langsam zu klein wird.
Sie wollen umziehen?

Farbanzeigen
fallen auf!

Lassen Sie sich von uns beraten:

info@wittich-foehren.de
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„Gemeinsam schwere Wege gehen”

Sprendlingen, Am Dorfgraben 13 (Ecke Wassergasse / Feldgasse)

Ihre Ansprechpersonen für Wöllstein:
Blumenhaus Unckrich Tel. 0 67 03 - 12 45
Fr. Margot Haubs  Tel. 0 67 03 - 96 03 79

Bestattungsinstitut Lothar KRON
Tel.: 0 67 01 - 90 17 33

www.bestattungen-kron.de

´ Party Service
zu großen Straßenfesten, Hochzeiten, Konfirmationen,
Kommunionen, Geburtstagen, Taufen, Betriebsfesten.
Lassen Sie sich Ihr spezielles Büffet liefern oder nutzen Sie
unser komplettes Partyservice-Dienstleistungsangebot.

Gertrudenstr. 3, 55576 Sprendlingen, Telefon 06701 469 Info@fasig.de

Zelte,Komplettservice

Spanferkel gegrillt oder vor Ort mit eigenem Spanferkelgrill

Ob kalte und warme Buffets oder Grillgerichte,
wir liefern frisch zubereitet und appetitlich angerichtet.

Fordern Sie unser Prospekt an

Weil´s lecker nach Frische schmeckt...

zu Weihnachtsfeiern, Hochzeiten, Konfirmationen,
Kommunionen, Geburtstagen, Taufen, Betriebsfesten.
Lassen Sie sich Ihr spezielles Buffet liefern oder nutzen 
Sie unser komplettes Partyservice-Dienstleistungsangebot.

  Fleischer-
Fachgeschäft

Praxis für Osteopathie 
und Biologische Medizin
25 Jahre Erfahrung - für Ihre Gesundheit

Pia Hörning (Mandos)
anerkannte Heilpraktikerin
Mitglied im Fachverband Deutscher Heilpraktiker

Am Ölberg 9 • 55597 Wöllstein
Telefon 0 67 03 / 30 57 56 
www.pia-hoerning.de

Praxisschwerpunkte:  • Osteopathie, Schmerzbehandlung
• Allergiebehandlung (Bioresonanztherapie) • Ernährungsmedizin
• Dunkelfeldblutuntersuchung • Neu! Dayvia - medizinische Lichttherapie -
gegen Winterdepression und Vitaminmangel • Grippevorsorge
Termine und Hausbesuche montags - freitags von 8.00 - 19.00 Uhr nach Vereinbarung

Wir SiND

UmGEzOGEN

Sonderveröffentlichung
Unsere dieswöchige Ausgabe enthält eine Sonderveröffentlichung

"Branche aktuell".
W i r  b i t t e n  U n S e r e  L e S e r  U m  b e A c h t U n g !


